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Gesetz über die 
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Artikel 1

Gesetz zur Feststellung der Gleichwertigkeit 
ausländischer Berufsqualifikationen in Baden-Württem-

berg (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
Baden-Württemberg – BQFG-BW)1
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Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient der besseren Nutzung von im Ausland
erworbenen Berufsqualifikationen für den baden-würt-
tembergischen Arbeitsmarkt, um eine qualifikations nahe
Beschäftigung zu ermöglichen.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Feststellung der Gleich -
wertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnach -
weise, unter Berücksichtigung sonstiger nachgewiesener
Berufsqualifikationen, und inländischer Ausbildungs-
nachweise für landesrechtlich geregelte Berufe, sofern die
entsprechenden Berufsgesetze oder -verordnungen des
Landes Baden-Württemberg unter Bezugnahme auf die-
ses Gesetz nicht etwas anderes bestimmen. § 10 des Bun-
desvertriebenengesetzes in der Fassung vom 10. August
2007 (BGBl. I S. 1903) bleibt unberührt. Auf im Ausland
erworbene Hochschulqualifikationen findet dieses Gesetz
nur Anwendung, soweit diese Voraussetzung zur Auf -
nahme und Ausübung eines reglementierten Berufs sind.

(2) Dieses Gesetz ist auf alle Personen anwendbar, die
im Ausland einen Ausbildungsnachweis erworben haben
und darlegen, in Baden-Württemberg eine ihren Berufs-
qualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben
zu wollen.

(3) Die Ministerien werden ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Integrationsministerium durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, dass für Berufe ihres Geschäfts-
bereichs die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwen-
dung finden, wenn

1. für den Beruf bereits diesem Gesetz im Wesentlichen
entsprechende Regelungen zur Feststellung der Gleich-

_____________________________________

1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom
30. 9. 2005, S. 22, L 271 vom 16. 10. 2007, S. 18, L 93 vom
4. 4. 2008, S. 28, L 33 vom 3. 2. 2009, S. 49), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2013/25/EU (ABl. L 158 vom 10. 6. 2013, S. 368).
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wertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnach-
weise bestehen,

2. die berufsrechtlichen Regelungen befristet sind oder

3. für den Zugang zu dem Beruf der Nachweis von Kennt-
nissen oder Fähigkeiten erforderlich ist, die durch eine
Ausbildung im Ausland nicht zu erlangen sind.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Berufsqualifikationen sind Qualifikationen, die durch
Ausbildungsnachweise, Befähigungsnachweise oder ein-
schlägige, im Inland oder Ausland erworbene Berufser-
fahrung nachgewiesen werden.

(2) Ausbildungsnachweise sind Prüfungszeugnisse und
Befähigungsnachweise, die von verantwortlichen Stellen
für den Abschluss einer erfolgreich absolvierten Berufs-
bildung ausgestellt werden.

(3) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes ist eine durch
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte Berufs-
ausbildung oder berufliche Fort- oder Weiterbildung. Die
Berufsausbildung vermittelt die zur Ausübung einer qua-
lifizierten beruflichen Tätigkeit erforderliche beruf liche
Handlungsfähigkeit. Sie findet in einem geordneten Aus-
bildungsgang statt, der auch den Erwerb der erforder -
lichen Berufserfahrungen umfassen kann. Die beruf liche
Fort- und Weiterbildung erweitert die berufliche Hand-
lungsfähigkeit über die Berufsausbildung hinaus.

(4) Landesrechtlich geregelte Berufe umfassen regle-
mentierte Berufe und nicht reglementierte Berufe.

(5) Reglementierte Berufe sind berufliche Tätigkeiten,
deren Aufnahme oder Ausübung durch Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Be-
rufsqualifikationen gebunden ist. Eine Art der Ausübung
ist insbesondere die Führung einer Berufsbezeichnung,
die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Per-
sonen beschränkt ist, die über bestimmte Berufsqualifi-
kationen verfügen.

Teil 2

Feststellung der Gleichwertigkeit

Abschnitt 1

Nicht reglementierte Berufe

§ 4

Feststellung der Gleichwertigkeit

(1) Die zuständige Stelle stellt auf Antrag die Gleichwer-
tigkeit fest, sofern

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die
Befähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten
wie der entsprechende landesrechtlich geregelte Aus-
bildungsnachweis belegt und

2. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen
und der entsprechenden landesrechtlich geregelten
Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede be -
stehen.

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewie-
senen Berufsqualifikationen und der entsprechenden lan-
desrechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis
auf Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bezieht,
die sich hinsichtlich der vermittelten Inhalte oder auf-
grund der Ausbildungsdauer wesentlich von den Fer-
tigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten unterscheiden,
auf die sich der entsprechende landesrechtlich gere-
gelte Ausbildungsnachweis bezieht,

2. die nach Nummer 1 abweichenden Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten für die Ausübung des jeweiligen
Berufs wesentlich sind und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unter-
schiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise
oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung aus -
geglichen hat.

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines
Bundeslandes die Gleichwertigkeit festgestellt hat, ist
die Inhaberin oder der Inhaber dieser Berufsqualifikatio-
nen so zu behandeln, als sei insoweit die landesrechtlich
geregelte Berufsbildung in diesem Bundesland erworben
worden.

§ 5

Vorzulegende Unterlagen

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Aus-
bildungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten
in deutscher Sprache,

2. ein Identitätsnachweis,

3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise,

4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrung oder
sonstige Befähigungsnachweise, sofern diese zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind, und

5. eine Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits ein
Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt
wurde, sowie ein gegebenenfalls erteilter Bescheid.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 sind
der zuständigen Stelle in Form von Originalen oder be-
glaubigten Kopien vorzulegen. Von den Unterlagen nach
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Absatz 1 Nummer 3 und 4 sind Übersetzungen in deut-
scher Sprache vorzulegen. Darüber hinaus kann die zu-
ständige Stelle von den Unterlagen nach Absatz 1 Num-
mer 2 und allen nachgereichten Unterlagen Übersetzun-
gen in deutscher Sprache verlangen. Die Übersetzungen
sind von einer öffentlich bestellten oder beeidigten Dol-
metscherin oder Übersetzerin oder einem öffentlich be-
stellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer er-
stellen zu lassen.

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Absatz 2
eine andere Form für die vorzulegenden Dokumente zu-
lassen.

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder
den Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemes -
senen Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im
Ausland absolvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen
Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit dies zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit erforderlich ist.

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder
der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen,
kann die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den
Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen
Frist weitere geeignete Unterlagen vorzulegen.

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch
geeignete Unterlagen darzulegen, in Baden-Württem-
berg eine den Berufsqualifikationen entsprechende Er-
werbstätigkeit ausüben zu wollen. Geeignete Unterlagen
können beispielsweise der Nachweis der Beantragung 
eines Einreisevisums zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis
einer Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern
oder ein Geschäftskonzept sein. Für Antragstellerinnen
oder Antragsteller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in der Schweiz sowie für Staatsangehörige
dieser Staaten ist diese Darlegung entbehrlich, sofern
keine besonderen Gründe gegen eine entsprechende Ab-
sicht sprechen.

§ 6

Verfahren

(1) Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland
einen Ausbildungsnachweis im Sinne des § 3 Absatz 2
erworben hat. Der Antrag ist bei der zuständigen Stelle
zu stellen.

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin
oder dem Antragsteller innerhalb eines Monats den Ein-
gang des Antrags einschließlich der nach § 5 Absatz 1
vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung
ist das Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle
mitzuteilen und auf die Frist nach Absatz 3 und die Vo -
raussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen.
Sind die nach § 5 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen un-

vollständig, teilt die zuständige Stelle innerhalb der Frist
des Satzes 1 mit, welche Unterlagen nachzureichen sind.
Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf der
Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständigen
Unterlagen beginnt.

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Mona-
ten über die Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist be-
ginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie
kann einmal angemessen verlängert werden, wenn dies
wegen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfer-
tigt ist. Die Fristverlängerung ist zu begründen und
rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Im Fall des § 5 Absatz 4 und 5 ist der Lauf der Frist
nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen
Stelle festgelegten Frist gehemmt. Im Fall des § 14 ist
der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur Beendigung des
sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, soweit die Gleich-
wertigkeit im Rahmen anderer Verfahren oder durch
Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist.

§ 7

Form der Entscheidung

(1) Die Entscheidung über den Antrag nach § 4 Absatz 1
ergeht durch schriftlichen Bescheid.

(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Feststellung der
Gleichwertigkeit wegen wesentlicher Unterschiede im
Sinne des § 4 Absatz 2 nicht erfolgen kann, sind in der
Begründung auch die vorhandenen Berufsqualifikatio-
nen der Antragstellerin oder des Antragstellers sowie die
wesentlichen Unterschiede zwischen den vorhandenen
Berufsqualifikationen und der entsprechenden landes-
rechtlich geregelten Berufsbildung darzulegen.

(3) Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung bei-
zufügen.

§ 8

Zuständige Stelle

(1) Zuständige Stellen im Sinne dieses Abschnitts sind
vorbehaltlich anderer Regelungen

1. für Veterinärhygienekontrolleurinnen und Veterinärhy-
gienekontrolleure sowie für amtliche Fachassistentinnen
und Fachassistenten für die Überwachung von Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs die Regierungspräsidien,

2. für Berufe der Landwirtschaft das Regierungspräsidi-
um Stuttgart,

3. für Berufe nach der Verordnung des Kultusministeri-
ums über die Prüfung für Übersetzer und Dolmetscher
das Regierungspräsidium Karlsruhe,
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4. für schulische Berufsausbildungen im fachaufsicht -
lichen Bereich des Kultusministeriums das Regie-
rungspräsidium Stuttgart,

5. im Übrigen das für das jeweilige Fachrecht zuständige
Ministerium.

(2) Das zuständige Ministerium kann die Aufgaben ab-
weichend von Absatz 1 auf andere Stellen, die Aufgaben
der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, durch Rechts-
verordnung übertragen. Zuständig ist

1. für die in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten Be -
rufe das Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz,

2. für die in Absatz 1 Nummer 3 und 4 genannten Berufe
das Kultusministerium,

3. im Übrigen das für das jeweilige Fachrecht zuständige
Ministerium.

(3) Das nach Absatz 2 jeweils zuständige Ministerium
kann die Aufgaben abweichend von Absatz 1 auf eine
andere Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnimmt und deren Sitz in einem anderen Bundesland
liegt, durch Rechtsverordnung übertragen. Es kann die
Einzelheiten der Zuständigkeitsübertragung nach Satz 1
durch Verwaltungsvereinbarung mit dem jeweiligen
Bundesland regeln. Sollen Aufgaben auf die Zentral -
stelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland übertragen werden,
bedarf die Rechtsverordnung des Einvernehmens mit
dem Wissenschaftsministerium.

Abschnitt 2

Reglementierte Berufe

§ 9

Voraussetzungen der Gleichwertigkeit

(1) Bei der Entscheidung über die Befugnis zur Auf -
nahme oder Ausübung eines in Baden-Württemberg 
reglementierten Berufs gilt der im Ausland erworbene
Ausbildungsnachweis, unter Berücksichtigung sonstiger
nachgewiesener Berufsqualifikationen, als gleichwertig
mit dem entsprechenden landesrechtlich geregelten Aus-
bildungsnachweis, sofern

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die
Befähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten
wie der entsprechende landesrechtlich geregelte Aus-
bildungsnachweis belegt,

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller bei einem
sowohl in Baden-Württemberg als auch im Ausbil-
dungsstaat reglementierten Beruf zur Ausübung des
jeweiligen Berufs im Ausbildungsstaat berechtigt ist

oder die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung des
jeweiligen Berufs aus Gründen verwehrt wurde, die
der Aufnahme oder Ausübung in Baden-Württemberg
nicht entgegenstehen, und

3. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen
und der entsprechenden landesrechtlich geregelten
Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede be -
stehen.

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewie-
senen Berufsqualifikationen und der entsprechenden lan-
desrechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis
auf Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, die sich hin-
sichtlich des Inhalts oder aufgrund der Ausbildungs-
dauer wesentlich von den Fähigkeiten und Kenntnis-
sen unterscheiden, auf die sich der entsprechende lan-
desrechtlich geregelte Ausbildungsnachweis bezieht,

2. die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine
maßgebliche Voraussetzung für die Ausübung des je-
weiligen Berufs darstellen und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unter-
schiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise
oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung aus -
geglichen hat.

§ 10

Feststellung der vorhandenen Berufsqualifikationen

(1) Sofern die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen
wesentlicher Unterschiede im Sinne des § 9 Absatz 2
nicht erfolgen kann, werden bei der Entscheidung über
die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines in
Baden-Württemberg reglementierten Berufs die vorhan-
denen Berufsqualifikationen und die wesentlichen Un-
terschiede gegenüber der entsprechenden landesrechtlich
geregelten Berufsbildung durch Bescheid festgestellt.

(2) In dem Bescheid wird zudem festgestellt, durch welche
Maßnahmen nach § 11 die wesentlichen Unterschiede ge-
genüber dem erforderlichen landesrechtlich geregelten
Ausbildungsnachweis ausgeglichen werden können.

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines
Bundeslandes die Gleichwertigkeit festgestellt hat, ist
die Inhaberin oder der Inhaber dieser Berufsqualifikatio-
nen so zu behandeln, als sei insoweit die landesrechtlich
geregelte Berufsbildung in diesem Bundesland erworben
worden.

§ 11

Ausgleichsmaßnahmen

(1) Wesentliche Unterschiede im Sinne des § 9 Absatz 2
können durch die Absolvierung eines höchstens dreijäh -
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rigen Anpassungslehrgangs, der Gegenstand einer Be-
wertung sein kann, oder das Ablegen einer Eignungsprü-
fung im Inland ausgeglichen werden.

(2) Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen im
Sinne des Absatzes 1 sind die vorhandenen Berufsquali-
fikationen der Antragstellerin oder des Antragstellers zu
berücksichtigen. Der Inhalt der Ausgleichsmaßnahmen
ist auf die festgestellten wesentlichen Unterschiede im
Sinne des § 9 Absatz 2 zu beschränken. Die für das je-
weilige Fachrecht zuständigen Ministerien können Inhalt
und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen durch
Rechtsverordnung regeln.

(3) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die
Wahl zwischen der Absolvierung eines Anpassungslehr-
gangs und dem Ablegen einer Eignungsprüfung, sofern
die entsprechenden Berufsgesetze oder -verordnungen
nichts anderes bestimmen.

§ 12

Vorzulegende Unterlagen

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem Antrag
auf Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines in
Baden-Württemberg reglementierten Berufs folgende
Unterlagen beizufügen:

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Aus-
bildungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten
in deutscher Sprache,

2. ein Identitätsnachweis,

3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise,

4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrungen und
sonstige Befähigungsnachweise, sofern diese zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind,

5. im Fall von § 9 Absatz 1 Nummer 2 eine Bescheini-
gung über die Berechtigung zur Berufsausübung im
Ausbildungsstaat und

6. eine Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits ein
Antrag auf Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung
eines reglementierten Berufs gestellt wurde, sowie ein
gegebenenfalls erteilter Bescheid.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 5 sind der
zuständigen Stelle in Form von Originalen oder beglaubig-
ten Kopien vorzulegen. Von den Unterlagen nach Absatz 1
Nummer 3 bis 5 sind Übersetzungen in deutscher Sprache
vorzulegen. Darüber hinaus kann die zuständige Stelle 
von den Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 und allen
nachgereichten Unterlagen Übersetzungen in deutscher
Sprache verlangen. Die Übersetzungen sind von einer 
öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscherin oder
Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten oder beeidig-
ten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu lassen.

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Absatz 2
eine andere Form für die vorzulegenden Dokumente zu-
lassen.

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder
den Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemes -
senen Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im
Ausland absolvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen
Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit dies zur Be -
wertung der Gleichwertigkeit erforderlich ist. Soweit die
Berufsbildung in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der
Schweiz absolviert wurde, kann sich die zuständige Stelle
an die zuständige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder
der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen,
kann die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den
Antragsteller auffordern, weitere geeignete Unterlagen
vorzulegen. Soweit die Unterlagen in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union, einem weiteren Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz ausgestellt wurden,
kann sich die zuständige Stelle an die zuständige Stelle
des Ausbildungsstaates wenden.

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch
geeignete Unterlagen darzulegen, in Baden-Württemberg
eine den Berufsqualifikationen entsprechende Erwerb-
stätigkeit ausüben zu wollen. Geeignete Unterlagen kön-
nen beispielsweise der Nachweis der Beantragung eines
Einreisevisums zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer
Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern oder ein
Geschäftskonzept sein. Für Antragstellerinnen oder An-
tragsteller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
in der Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser Staaten
ist diese Darlegung entbehrlich, sofern keine besonderen
Gründe gegen eine entsprechende Absicht sprechen.

§ 13

Verfahren

(1) Die Bewertung der Gleichwertigkeit nach § 9 erfolgt
im Rahmen der Entscheidung über die Befugnis zur Auf-
nahme oder Ausübung eines in Baden-Württemberg re-
glementierten Berufs.

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin
oder dem Antragsteller innerhalb eines Monats den Ein-
gang des Antrags einschließlich der nach § 12 Absatz 1
vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung
ist das Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle
mitzuteilen und auf die Frist nach Absatz 3 und die Vo -
raussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuwei-
sen. Sind die nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterla-
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gen unvollständig, teilt die zuständige Stelle innerhalb
der Frist des Satzes 1 mit, welche Unterlagen nachzu -
reichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass
der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der
vollständigen Unterlagen beginnt.

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Mona-
ten über die Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist be-
ginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie
kann einmal angemessen verlängert werden, wenn dies
wegen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfer-
tigt ist. Für Antragstellerinnen oder Antragsteller, die
ihren Ausbildungsnachweis in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
in der Schweiz erworben haben oder deren Ausbildungs-
nachweis in einem dieser genannten Staaten anerkannt
wurde, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchstens
einen Monat betragen. Die Fristverlängerung ist zu be-
gründen und rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Im Fall des § 12 Absatz 4 und 5 ist der Lauf der Frist
nach Absatz 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen
Stelle festgelegten Frist gehemmt. Im Fall des § 14 ist
der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur Beendigung des
sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(5) Die zuständige Stelle richtet sich nach dem jeweili-
gen Fachrecht.

(6) Das für das jeweilige Fachrecht zuständige Ministeri-
um kann die Aufgaben abweichend von Absatz 5 auf an-
dere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnehmen, durch Rechtsverordnung übertragen.

(7) Das für das jeweilige Fachrecht zuständige Ministe -
rium kann die Aufgaben abweichend von Absatz 5 auf
eine andere Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnimmt und deren Sitz in einem anderen
Bundesland liegt, durch Rechtsverordnung übertragen.
Es kann die Einzelheiten der Zuständigkeitsübertragung
nach Satz 1 durch Verwaltungsvereinbarung mit dem je-
weiligen Bundesland regeln. Sollen Aufgaben auf die
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Se-
kretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik Deutschland übertragen
werden, bedarf die Rechtsverordnung des Einverneh-
mens mit dem Wissenschaftsministerium.

Abschnitt 3

Gemeinsame Vorschriften

§ 14

Sonstige Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit bei fehlenden Nachweisen

(1) Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller die
für die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit

erforderlichen Nachweise nach § 5 Absatz 1, 4 und 5 oder
§ 12 Absatz 1, 4 und 5 aus nicht selbst zu vertretenden
Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen oder ist die
Vorlage der entsprechenden Unterlagen mit einem unan-
gemessenen zeitlichen und sachlichen Aufwand verbun-
den, stellt die zuständige Stelle die für einen Vergleich mit
der entsprechenden landesrechtlich geregelten Berufsbil-
dung maßgeblichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers durch sonstige geeignete Verfahren fest. Die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller hat die Gründe glaubhaft zu
machen, die einer Vorlage der entsprechenden Unterlagen
entgegenstehen. Die zuständige Stelle ist befugt, eine Ver-
sicherung an Eides statt zu verlangen und abzunehmen.

(2) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der be-
ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im
Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere Arbeitsproben,
Fachgespräche, praktische und theoretische Prüfungen
sowie Gutachten von Sachverständigen.

(3) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertig-
keit nach den §§ 4 oder 9 erfolgt auf der Grundlage der
Ergebnisse der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen
sonstigen Verfahren.

§ 15

Mitwirkungspflichten

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist ver-
pflichtet, alle für die Ermittlung der Gleichwertigkeit
notwendigen Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller
dieser Mitwirkungspflicht nicht nach und wird hierdurch
die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert,
kann die zuständige Stelle ohne weitere Ermittlungen
entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller in anderer Weise die Auf-
klärung des Sachverhalts erheblich erschwert.

(3) Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung nur ab-
gelehnt werden, nachdem die Antragstellerin oder der
Antragsteller auf die Folge schriftlich hingewiesen wor-
den ist und der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer
angemessenen Frist nachgekommen ist.

Teil 3

Schlussvorschriften

§ 16

Statistik

(1) Über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit nach diesem Gesetz und nach anderen berufs-
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rechtlichen Gesetzen und Verordnungen wird eine Lan-
desstatistik durchgeführt.

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene
Kalenderjahr folgende Erhebungsmerkmale:

1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Wohnort der An-
tragstellerin oder des Antragstellers sowie Datum der
Antragstellung,

2. Ausbildungsstaat, deutscher Referenzberuf oder deut-
sche Referenzausbildung,

3. Datum der Entscheidung, Gegenstand und Art der
Entscheidung,

4. Meldungen und Entscheidungen betreffend die Dienst-
leistungsfreiheit nach Artikel 7 Absatz 1 und 4 der
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die An -
erkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom
30. 9. 2005, S. 22) in ihrer jeweils geltenden Fassung,

5. eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen darü-
ber.

(3) Hilfsmerkmale sind

1. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen,

2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektro-
nische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehen-
den Person.

(4) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die An-
gaben nach Absatz 3 Nummer 2 sind freiwillig. Aus-
kunftspflichtig sind die nach diesem Gesetz und nach an-
deren berufsrechtlichen Gesetzen und Verordnungen für
die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit zu-
ständigen Stellen.

(5) Die Angaben sind elektronisch an das Statistische
Landesamt Baden-Württemberg zu übermitteln.

(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung

1. die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, die
Periodizität zu verlängern sowie den Kreis der zu Be-
fragenden einzuschränken, wenn die Ergebnisse nicht
mehr oder nicht mehr in der ursprünglich vorgesehe-
nen Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt werden;

2. einzelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies zur
Deckung eines geänderten Bedarfs für den in § 1 ge-
nannten Zweck erforderlich ist und durch gleichzei -
tige Aussetzung anderer Merkmale eine Erweiterung
des Erhebungsumfangs vermieden wird; nicht einge-
führt werden können Merkmale, die besondere Arten
personenbezogener Daten nach § 33 Absatz 1 des
Landesdatenschutzgesetzes betreffen;

3. die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, soweit dies
zur Umsetzung oder Durchführung von Rechtsakten
der Europäischen Union erforderlich ist.

§ 17

Evaluation und Bericht

(1) Auf der Grundlage der Statistik nach § 16 überprüft
die Landesregierung nach Ablauf von vier Jahren nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes seine Anwendung und Aus-
wirkungen.

(2) Über das Ergebnis ist dem Landtag zu berichten.

Artikel 2

Änderung des Landesbeamtengesetzes

§ 16 Absatz 1 Nummer 5 des Landesbeamtengesetzes
vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 794), geändert
durch Artikel 34 der Verordnung vom 25. Januar 2012
(GBl. S. 65, 69), wird folgender Satz angefügt:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-Würt-
temberg findet mit Ausnahme des § 16 keine Anwendung.“

Artikel 3

Änderung der Erzieherverordnung

Die Erzieherverordnung vom 13. März 1985 (GBl. S. 57),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. August 2007
(GBl. S. 397), wird wie folgt geändert:

1. § 36 a wird wie folgt gefasst:

„§ 36 a

Anerkennung von im Ausland erworbenen 
beruflichen Qualifikationen

Für die Feststellung der Gleichwertigkeit einer im
Ausland erworbenen beruflichen Qualifikation mit der
Qualifikation einer staatlich anerkannten Erzieherin
oder eines staatlich anerkannten Erziehers gelten die
Vorschriften des Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setzes Baden-Württemberg. Zuständige Stelle ist das
Regierungspräsidium Stuttgart.“

2. § 36 b wird wie folgt gefasst:

„§ 36 b

Bescheinigung

Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
eines Drittstaates, dem die Europäische Union oder
die Bundesrepublik Deutschland einen vertraglichen
Anspruch auf Anerkennung von Berufsqualifikationen
eingeräumt hat, die im Geltungsbereich dieser Verord-
nung den Beruf der staatlich anerkannten Erzieherin
oder des staatlich anerkannten Erziehers ausüben, sind
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von der jeweils zuständigen Schulaufsichtsbehörde auf
Antrag für Zwecke der Dienstleistungserbringung in
einem anderen Vertragsstaat Bescheinigungen darüber
auszustellen, dass sie über die zur Ausübung der jewei-
ligen Tätigkeit erforderliche Qualifikation verfügen.“

3. § 36 c wird aufgehoben.

4. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes2

Das Kindertagesbetreuungsgesetz in der Fassung vom
19. März 2009 (GBl. S. 162), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. Mai 2013 (GBl. S. 93), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Zuständige Stelle ist, soweit spezialgesetzlich
nicht anders geregelt, das Regierungspräsidium
Stuttgart.“

b) In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe „§ 4“ durch die
Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

2. Nach § 7 werden folgende §§ 7 a und 7 b eingefügt:

„§ 7 a

Vorübergehende Dienstleistung

(1) Vorbehaltlich spezialgesetzlicher Regelungen dür-
fen Staatsangehörige eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als
Dienstleisterin oder Dienstleister im Sinne des Ar -
tikels 57 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union vorübergehend und gelegentlich die
Tätigkeit einer Fachkraft nach § 7 Absatz 2 ausüben,
wenn

1. sie zur Ausübung des Berufs einer Fachkraft in 
einer Kindertagesstätte in einem anderem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum berechtigt sind,

2. sie in einem Mitgliedstaat rechtmäßig niedergelas-
sen sind,

3. sofern der Beruf der Fachkraft in einer Kinder -
tagesstätte oder die Ausbildung zu diesem Beruf
im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert
ist, sie diesen Beruf während der vorangegangenen
zehn Jahre mindestens zwei Jahre im Niederlas-
sungsmitgliedstaat rechtmäßig ausgeübt haben und

4. ein Verfahren nach den Absätzen 3 bis 6 durchge-
führt wurde.

Der vorübergehende und gelegentliche Charakter der
Dienstleistungserbringung wird im Einzelfall beur-
teilt. In die Beurteilung sind die Dauer, die Häufig-
keit, die regelmäßige Wiederkehr und die Kontinuität
der Dienstleistung einzubeziehen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Staatsangehörige
aus Drittstaaten, soweit sich hinsichtlich der Anerken-
nung von Ausbildungsnachweisen nach dem Recht
der Europäischen Union eine Gleichstellung ergibt.

(3) Wer Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 er-
bringen will, hat dies dem Regierungspräsidium Stutt-
gart vorher schriftlich zu melden. Die Meldung ist ein-
mal jährlich zu erneuern, wenn die Dienstleisterin oder
der Dienstleister beabsichtigt, während des betreffen-
den Jahres vorübergehend oder gelegentlich Dienstleis -
tungen zu erbringen. Bei der erstmaligen Meldung hat
die Dienstleistungserbringerin oder der Dienst leis tungs -
erbringer folgende Bescheinigungen vor zulegen:

1. Staatsangehörigkeitsnachweis,

2. Berufsqualifikationsnachweis,

3. Bescheinigung über die rechtmäßige Niederlassung
im Beruf der Fachkraft in einer Kindertagesstätte
in einem anderen Mitgliedstaat, die sich auch dar-
auf erstreckt, dass der Dienstleisterin oder dem
Dienstleister die Ausübung seiner Tätigkeit zum
Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht,
auch nicht vorübergehend, untersagt ist, oder im
Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 ein Nach-
weis in beliebiger Form darüber, dass die Dienst-
leisterin oder der Dienstleister eine dem Beruf der
Fachkraft in einer Kindertagesstätte entsprechende
Tätigkeit während der vorhergehenden zehn Jahre
mindestens zwei Jahre lang rechtmäßig ausgeübt
hat,

4. Bescheinigung, dass keine berufsbezogenen diszi-
plinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vor-
liegen.

Bei einer wiederholten Dienstleistung sind wesent -
liche Änderungen gegenüber der in den bisher vorge-
legten Dokumenten bescheinigten Situation mitzutei-
len und nachzuweisen. Über Sätze 1 bis 4 hinaus be-
stehende Melde- und Nachweispflichten, insbeson -
dere aus dem Kinder- und Jugendhilferecht, die sich
aus der Dienstleistungserbringung ergeben, bleiben
unberührt.

_____________________________________

2 Diese Vorschrift dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255
vom 30. 9. 2005, S. 22, L 271 vom 16. 10. 2007, S. 18, L 93 vom
4. 4. 2008, S. 28, L 33 vom 3. 2. 2009, S. 49), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2013/25/EU (ABl. L 158 vom 10. 6. 2013, S. 368).
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(4) Das Regierungspräsidium Stuttgart ist berechtigt,
für jede Dienstleistungserbringung von den zustän digen
Behörden des Niederlassungsstaates Informationen
über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung sowie dar -
über anzufordern, dass keine berufsbezogenen diszipli-
narischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen.

(5) Das Regierungspräsidium Stuttgart prüft im Falle
der erstmaligen Dienstleistungserbringung den Be -
rufs qualifikationsnachweis. Hierfür gelten §§ 9 und 12
des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Baden-
Württemberg entsprechend mit der Maßgabe, dass für
wesentliche Unterschiede zwischen der beruflichen
Qualifikation der Dienstleisterin oder des Dienstleis -
ters und den Qualifikationen, die nach § 7 Absatz 2
zur Tätigkeit als Fachkraft in einer Kindertagesstätte
berechtigen, Ausgleichsmaßnahmen nur gefordert
werden dürfen, wenn die Unterschiede so groß sind,
dass ohne Ausgleich der fehlenden Kenntnisse und
Fähigkeiten die öffentliche Gesundheit oder Sicher-
heit gefährdet wäre. Der Nachweis der erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten soll in Form einer Eig-
nungsprüfung erfolgen.

(6) Das Regierungspräsidium Stuttgart teilt der Dienst -
leisterin oder dem Dienstleister in der Regel innerhalb
eines Monats nach Eingang der Meldung und der Be-
gleitdokumente das Ergebnis der Überprüfung der
eingereichten Unterlagen mit. Ist eine Entscheidung
innerhalb eines Monats nicht möglich, unterrichtet es
die Dienstleisterin oder den Dienstleister innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Unterlagen über die
Gründe der Verzögerung und über den Zeitplan für 
eine Entscheidung, die vor Ablauf des zweiten Mo-
nats ab Eingang der vollständigen Unterlagen ergehen
muss. Stellt das Regierungspräsidium fest, dass die
Dienstleisterin oder der Dienstleister zusätzlich zu den
vorgelegten Nachweisen über seine Qualifikation
Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen hat, gibt es
ihm so rechtzeitig Gelegenheit für diesen Nachweis,
dass die Dienstleistung innerhalb eines Monats nach
Zustellung der nach Satz 1 getroffenen Entscheidung
erfolgen kann.

§ 7 b

Mitteilungspflichten

Unbeschadet spezialgesetzlicher Regelungen unter-
richtet das Regierungspräsidium Stuttgart bei Staats-
angehörigen von Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum die zustän -
digen Stellen des Herkunftsmitgliedstaates oder des
Herkunftsvertragsstaates über das Vorliegen diszi -
plinarischer oder strafrechtlicher Sanktionen, die sich
auf die Ausübung der Tätigkeit einer Fachkraft in
einer Kindertagesstätte auswirken könnten; dabei sind
Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezo -

gener Daten einzuhalten. Werden der zuständigen
Behörde über Auskünfte der zuständigen Stellen von
Aufnahmemitgliedstaaten Umstände und Tatsachen
bekannt, die sich auf die Ausübung der Tätigkeit einer
Fachkraft in einer Kindertagesstätte auswirken könn-
ten, unterrichtet sie den Aufnahmemitgliedstaat über
die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Satz 1
gilt für die Unterrichtung des Regierungspräsidiums
Stuttgart durch die für die Kindertagesstätten zustän-
dige Aufsichtsbehörde entsprechend.“

Artikel 5

Änderung der Verordnung des Kultusministeriums 
über die Prüfung für Übersetzer und Dolmetscher

§ 16 Absatz 1 der Verordnung des Kultusministeriums
über die Prüfung für Übersetzer und Dolmetscher vom
21. Oktober 1997 (GBl. S. 484) wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Feststellung der Gleichwertigkeit einer
außerhalb des Landes Baden-Württemberg erworbenen
beruflichen Qualifikation mit der Qualifikation einer
staatlich geprüften Übersetzerin oder eines staatlich ge-
prüften Übersetzers, einer staatlich geprüften Dolmet-
scherin oder eines staatlich geprüften Dolmetschers oder
einer staatlich geprüften Übersetzerin und Dolmetsche-
rin oder eines staatlich geprüften Übersetzers und Dol-
metschers gelten die Vorschriften des Berufsqualifika -
tionsfeststellungsgesetzes Baden-Württemberg.“

Artikel 6

Änderung des Landesgesetzes über die 
freiwillige Gerichtsbarkeit

Das Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
vom 12. Februar 1975 (GBl. S. 116), zuletzt geändert
durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2010
(GBl. S. 555), wird wie folgt geändert:

1. § 17 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet keine Anwendung.“

2. § 31 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet keine Anwendung.“

Artikel 7

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gerichts -
verfassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge-
setzes und von Verfahrensgesetzen der ordentlichen Ge-
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richtsbarkeit vom 16. Dezember 1975 (GBl. S. 868), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2011 (GBl. S. 545, 546), wird wie folgt geändert:

1. § 14 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet keine Anwendung.“

2. § 15 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet keine Anwendung.“

Artikel 8

Änderung des Landeshochschulgesetzes

Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl.
S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom
23. Juli 2013 (GBl. S. 233, 241), wird wie folgt geändert:

1. Nach § 36 a wird folgender § 36 b eingefügt:

„§ 36 b

Zeugnisbewertungen nach der Lissabon-Konvention

(1) Inhaberinnen und Inhaber einer im Ausland ausge-
stellten Hochschulqualifikation, die nicht Vorausset-
zung zur Aufnahme und Ausübung eines reglemen-
tierten Berufs ist, erhalten nach Artikel III.1 der An -
lage zu dem Gesetz zu dem Übereinkommen über die
Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-
reich in der europäischen Region vom 16. Mai 2007
(Lissabon-Konvention; BGBl. II S. 712, 713) auf An-
trag eine Bewertung dieser Qualifikation (Zeugnisbe-
wertung). Bewertung in diesem Sinne ist nach Artikel I
Lissabon-Konvention eine schriftliche Einstufung
oder Beurteilung der ausländischen Qualifikation
durch eine zuständige Stelle.

(2) Die Bewertung ist auf der Grundlage der erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten zu treffen. Umstände,
die mit dem Wert der Qualifikation, deren Bewertung
angestrebt wird, nicht zusammenhängen, dürfen nicht
berücksichtigt werden.

(3) Das Wissenschaftsministerium legt die zuständige
Stelle fest. Es ist berechtigt, die Bewertung auslän -
discher Hochschulqualifikationen auf der Basis der
Lissabon-Konvention auf die Zentralstelle für auslän-
disches Bildungswesen beim Sekretariat der Stän -
digen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland oder auf eine andere län-
derübergreifende Stelle, die Aufgaben der öffent -
lichen Verwaltung wahrnimmt und deren Sitz in einem
anderen Bundesland liegen kann, durch Rechtsverord-
nung zu übertragen. Es wird ermächtigt, die Einzelhei-
ten der Zuständigkeitsübertragung nach Satz 2 durch

Verwaltungsvereinbarung mit dem jeweiligen Bun-
desland zu regeln.“

2. § 44 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet auf Qualifikationsnachweise,
die nach diesem Abschnitt zu erbringen sind, keine
Anwendung.“

Artikel 9

Änderung des Architektengesetzes

Das Architektengesetz in der Fassung vom 28. März
2011 (GBl. S. 152), geändert durch Artikel 10 der Ver-
ordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 66), wird wie
folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 6 wird Satz 2 aufgehoben.

2. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

„§ 4 a

Anwendung anderer Rechtsvorschriften

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet mit Ausnahme des § 16 keine
Anwendung.“

Artikel 10

Änderung des Ingenieurgesetzes

Das Ingenieurgesetz vom 30. März 1971 (GBl. S. 105),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. De-
zember 2009 (GBl. S. 809, 814), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 2 wird Satz 2 aufgehoben.

2. Nach § 2 a wird folgender § 2 b eingefügt:

„§ 2 b

Anwendung anderer Rechtsvorschriften

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet mit Ausnahme des § 16 keine
Anwendung.“

Artikel 11

Änderung des Ingenieurkammergesetzes

Das Ingenieurkammergesetz in der Fassung vom 28. März
2011 (GBl. S. 145), geändert durch Artikel 11 der Verord-
nung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 66), wird wie folgt
geändert:
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1. In § 20 Absatz 3 werden nach der Angabe „Absatz 1“
das Komma und die Wörter „soweit die Gegenseitig-
keit gewährleistet ist“ gestrichen.

2. Nach § 20 wird folgender § 20 a eingefügt:

„§ 20 a

Anwendung anderer Rechtsvorschriften

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet mit Ausnahme des § 16 keine
Anwendung.“

Artikel 12

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Gesundheits-
und Krankenpflegehilfe vom 17. Februar 2005 (GBl. 
S. 274), zuletzt geändert durch Artikel 178 der Verord-
nung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 85), wird wie
folgt geändert:

1. In § 8 Absatz 2 Satz 4 wird die Zahl „2015“ durch die
Zahl „2018“ ersetzt.

2. § 22 a wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen oder
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer, die Staats-
angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, dür-
fen die Berufsbezeichnung nach § 23 im Geltungs-
bereich dieser Verordnung ohne Erlaubnis führen,
sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorübergehende
und gelegentliche Dienstleistung im Sinne des Ar-
tikels 57 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union im Geltungsbereich dieser
Verordnung ausüben.“

b) In Satz 3 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das
Wort „Union“ ersetzt.

3. § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

b) In Nummer 3 wird der Punkt durch das Wort „und“
ersetzt.

c) Es wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. über die für die Ausübung des Berufs erforder-
lichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt und
dies in geeigneter Weise nachweist.“

4. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Ausbildung die Vorausset-
zungen des § 23 Absatz 1 Nummer 1, wenn die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands gegeben
ist. Der Stand der abgeschlossenen Ausbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Ausbildung
der Antrag stellenden Person keine wesentlichen
Unterschiede gegenüber der in dieser Verordnung
geregelten Ausbildung aufweist. Wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Satzes 2 liegen vor, wenn

1. die Ausbildung sich auf Lernbereiche bezieht,
die sich wesentlich von denen unterscheiden,
die durch die Ausbildung nach dieser Verord-
nung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
helferin oder des Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfers eine oder mehrere reglementierte
Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat der
Antrag stellenden Person nicht Bestandteil die-
ses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegehel-
ferin oder als Gesundheits- und Krankenpflegehel-
fer, unabhängig davon, in welchem Staat diese er-
worben wurden, ganz oder teilweise ausgleichen
kann. Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungs-
stands nach Satz 1 nicht gegeben oder weist er we-
sentliche Unterschiede auf oder ist eine Prüfung
nur mit unangemessenem zeitlichem oder sach -
lichem Aufwand möglich, weil die erforderlichen
Unterlagen oder Nachweise aus Gründen, die von
der Antrag stellenden Person nicht zu vertreten
sind, von dieser nicht vorgelegt werden können, ist
ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen.
Der Nachweis wird durch das Ablegen einer 
Eignungsprüfung oder das erfolgreiche Absolvie-
ren eines Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 er-
bracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Ausbildung
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum abgeschlossen
haben und nicht unter Absatz 4 oder § 25 fallen,
sowie für Antrag stellende Personen, die über einen
Ausbildungsnachweis als Gesundheits- und Kran-
kenpflegehelferin oder Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfer aus einem Staat, der nicht Mitglied-
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staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (Drittstaat) ist, verfügen, der in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum anerkannt wurde. Zum
Ausgleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede haben die Antrag stellenden Personen in
einem Anpassungslehrgang, der die Dauer der re-
gulären Ausbildung nicht übersteigen darf, oder 
einer Eignungsprüfung, die sich auf die festgestell-
ten wesentlichen Unterschiede erstrecken, nachzu-
weisen, dass sie über die zur Ausübung des Berufs
der Gesundheits- und Krankenpflegehelferin oder
des Gesundheits- und Krankenpflegehelfers in
Deutschland erforderlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten verfügen. Sie haben das Recht, zwischen
dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprü-
fung zu wählen. Sowohl beim Bestehen der Eig-
nungsprüfung als auch bei erfolgreichem Absol -
vieren des Anpassungslehrgangs kann auf einen
gesonderten Sprachnachweis nach § 23 Absatz 1
Nummer 4 verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 22 Absatz 1
anstreben, wird die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 aner-
kannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Ausbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegehelferin oder Gesundheits- und
Krankenpflegehelfer anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegehelferin oder
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
der den Ausbildungsnachweis anerkannt hat,
verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum, der die Ausbildung an-
erkannt hat, diese Berufserfahrung bescheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Ausbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-

ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstands nur mit unangemessenem zeitlichem
oder sachlichem Aufwand möglich, weil die erfor-
derlichen Unterlagen und Nachweise aus Gründen,
die von der Antrag stellenden Person nicht zu ver-
treten sind, von dieser nicht vorgelegt werden kön-
nen, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzu-
weisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 und 3 wird das Wort „Gemeinschaft“
jeweils durch das Wort „Union“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Ausbil-
dungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung abzu-
legen, wenn die Ausbildung wesentliche Unter-
schiede im Sinne des Absatzes 1 aufweist, die
nicht durch eine einschlägige Berufserfahrung,
unabhängig davon, in welchem Staat diese er-
worben wurde, ausgeglichen werden können.“

dd) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kennt-
nisstand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland ab-
geschlossenen Ausbildung gilt ein erfolgreich ab-
solvierter Anpassungslehrgang oder eine bestan -
dene Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang
ist so zu bemessen, dass er geeignet ist, die be -
stehenden Qualifikationsunterschiede auszugleichen.
Er darf die Dauer der regulären Ausbildung nicht
übersteigen. Die Antrag stellenden Personen haben
das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und
der Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der
Eignungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der prakti-
sche Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wur-
den. Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich
absolviert‘, wenn dies durch eine entsprechende
Bescheinigung der Einrichtung bestätigt wird. Ab-
satz 1a Satz 4 gilt entsprechend.“

f) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.
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g) Absatz 8 wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

5. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro -
päischen Union oder eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
die zur Ausübung des Berufs der Gesundheits- und
Krankenpflegehelferin oder des Gesundheits- und
Krankenpflegehelfers in einem anderen Mitglied-
staat oder Vertragsstaat aufgrund einer nach deut-
schen Rechtsvorschriften abgeschlossenen Ausbil-
dung oder aufgrund eines den Anforderungen des 
§ 24 Absatz 3 entsprechenden Ausbildungsnach-
weises berechtigt und

1. in ihrem Herkunftsstaat niedergelassen sind oder,

2. wenn der Beruf der Gesundheits- und Kranken-
pflegehelferin oder des Gesundheits- und Kran-
kenpflegehelfers im Niederlassungsmitglied-
staat oder Niederlassungsvertragsstaat nicht re-
glementiert ist, diesen Beruf während der vor-
hergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre
im Niederlassungsmitgliedstaat oder Niederlas-
sungsvertragsstaat ausgeübt haben und

3. über die zur Ausübung dieses Berufs erforder -
lichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen,

dürfen als Dienstleistungserbringerinnen oder
Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 57
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä -
ischen Union vorübergehend und gelegentlich
ihren Beruf im Geltungsbereich dieser Verord-
nung ausüben.“

b) In Absatz 3 und 4 wird das Wort „Gemeinschaft“
jeweils durch das Wort „Union“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Nummer 3 werden nach dem Wort
„Mitgliedstaat“ die Wörter „oder Vertragsstaat“
eingefügt.

6. § 27 wird wie folgt gefasst:

„§ 27

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 13

Änderung der Weiterbildungsverordnung 
– Gerontopsychiatrie

Die Weiterbildungsverordnung – Gerontopsychiatrie
vom 22. Juli 2004 (GBl. S. 663), zuletzt geändert durch
Artikel 186 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl.
S. 65, 86), wird wie folgt geändert:

1. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 16 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbil-
dung der Antrag stellenden Person keine wesent -
lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Ver-
ordnung geregelten Weiterbildung aufweist. We-
sentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 2 lie-
gen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für Gerontopsychiatrie, der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder des Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegers für Gerontopsychia-
trie, der Altenpflegerin oder des Altenpflegers
für Gerontopsychiatrie oder der Heilerziehungs-
pflegerin oder des Heilerziehungspflegers für
Gerontopsychiatrie eine oder mehrere reglemen-
tierte Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat
der Antrag stellenden Person nicht Bestandteil
dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für Geron-
topsychiatrie, Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger für Gerontopsychiatrie, Altenpflegerin oder
Altenpfleger für Gerontopsychiatrie oder Heil -
erziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger 
für Gerontopsychiatrie, unabhängig davon, in 
welchem Staat diese erworben wurden, ganz oder
teilweise ausgleichen kann. Ist die Gleichwertig-
keit des Weiterbildungsstands nach Satz 1 nicht 
gegeben oder weist er wesentliche Unterschiede
auf oder ist eine Prüfung nur mit unangemessenem
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zeitlichem oder sachlichem Aufwand möglich,
weil die erforderlichen Unterlagen oder Nachweise
aus Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt
werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen. Der Nachweis wird durch das
Ablegen einer Eignungsprüfung oder das erfolg -
reiche Absolvieren eines Anpassungslehrgangs nach
Absatz 5 erbracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 21
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für Gerontopsychiatrie, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger für Gerontopsy-
chiatrie, Altenpflegerin oder Altenpfleger für Ge-
rontopsychiatrie oder Heilerziehungspflegerin oder
Heilerziehungspfleger für Gerontopsychiatrie aus
einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum (Dritt-
staat) ist, verfügen, der in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt wurde. Zum Ausgleich der
festgestellten wesentlichen Unterschiede haben die
Antrag stellenden Personen in einem Anpassungs-
lehrgang, der die Dauer der regulären Weiterbil-
dung nicht übersteigen darf, oder einer Eignungs-
prüfung, die sich auf die festgestellten wesent -
lichen Unterschiede erstrecken, nachzuweisen,
dass sie über die zur Ausübung des Berufs der Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers für Gerontopsychiatrie,
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers für
Gerontopsychiatrie, der Altenpflegerin oder des
Altenpflegers für Gerontopsychiatrie oder der Heil-
erziehungspflegerin oder des Heilerziehungspfle-
gers für Gerontopsychiatrie in Deutschland erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Sie haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen. So-
wohl beim Bestehen der Eignungsprüfung als auch
bei erfolgreichem Absolvieren des Anpassungs-
lehrgangs kann auf einen gesonderten Sprachnach-
weis nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Kranken-
pflegegesetzes verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaatsdi-
plomen, die eine Erlaubnis nach § 16 Absatz 1 Satz 2
anstreben, wird die Gleichwertigkeit des Weiterbil-
dungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 aner-
kannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Weiterbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für Gerontopsychiatrie, Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger für Gerontopsychia-
trie, Altenpflegerin oder Altenpfleger für Ge-
rontopsychiatrie oder Heilerziehungspflegerin
oder Heilerziehungspfleger für Gerontopsychia-
trie anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger für Gerontopsy-
chiatrie, Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger für Gerontopsychiatrie, Altenpflegerin
oder Altenpfleger für Gerontopsychiatrie oder
Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungs-
pfleger für Gerontopsychiatrie im Hoheitsge-
biet eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, der
den Weiterbildungsnachweis anerkannt hat, ver-
fügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt
werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen.“
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d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwestern oder Krankenpfleger“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen oder Gesundheits- und Krankenpfle-
ger“ und die Wörter „Kinderkrankenschwes -
tern oder Kinderkrankenpfleger“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerinnen oder Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers“ und die Wörter „Kinderkrankenschwes -
ter oder des Kinderkrankenpflegers“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder des Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung 
abzulegen, wenn die Weiterbildung wesent -
liche Unterschiede im Sinne des Absatzes 1
aufweist, die nicht durch eine einschlägige
Berufs erfahrung, unabhängig davon, in wel-
chem Staat diese erworben wurde, ausge -
glichen werden können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ durch die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers“ und die Wörter „Kin-
derkrankenschwester oder des Kinderkrankenpfle-
gers“ durch die Wörter „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kennt-
nisstand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland ab-
geschlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich
absolvierter Anpassungslehrgang oder eine bestan-
dene Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang
ist so zu bemessen, dass er geeignet ist, die be -
stehenden Qualifikationsunterschiede auszugleichen.

Er darf die Dauer der regulären Weiterbildung
nicht übersteigen. Die Antrag stellenden Personen
haben das Recht, zwischen dem Anpassungslehr-
gang und der Eignungsprüfung zu wählen. Der
Inhalt der Eignungsprüfung erstreckt sich auf den
Inhalt des mündlichen und praktischen Teils der
staatlichen Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als
bestanden, wenn sowohl der mündliche als auch
der praktische Teil mit der Note ‚ausreichend‘
bewertet wurden. Der Anpassungslehrgang gilt
als ‚erfolgreich absolviert‘, wenn dies durch eine 
entsprechende Bescheinigung der Einrichtung be-
stätigt wird. Absatz 1a Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

2. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für Geronto -
psychiatrie, Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerinnen oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger für Gerontopsychiatrie, Altenpflegerinnen
oder Altenpfleger für Gerontopsychiatrie oder Heil -
erziehungspflegerinnen oder Heilerziehungspfleger
für Gerontopsychiatrie, die Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines
Vertragsstaates des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum sind, dürfen die Weiter -
bildungsbezeichnung nach § 16 Absatz 1 Satz 2 im
Geltungsbereich dieser Verordnung ohne Erlaubnis
führen, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüber-
gehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne
des Artikels 57 des Vertrags über die Arbeits weise
der Europäischen Union im Geltungsbereich dieser
Verordnung ausüben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“ durch
das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 22 wird wie folgt gefasst:

„§ 22

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 4529

17

Artikel 14

Änderung der Weiterbildungsverordnung – 
Intensivpflege

Die Weiterbildungsverordnung – Intensivpflege vom 
19. Dezember 2000 (GBl. 2001 S. 70), zuletzt geändert
durch Artikel 181 der Verordnung vom 25. Januar 2012
(GBl. S. 65, 86), wird wie folgt geändert:

1. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 17 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbil-
dung der Antrag stellenden Person keine wesent -
lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Ver-
ordnung geregelten Weiterbildung aufweist. We-
sentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 2 lie-
gen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für Intensivpflege und Anästhesie oder der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder des
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers für
Pädiatrische Intensivpflege eine oder mehrere
reglementierte Tätigkeiten umfasst, die im Her-
kunftsstaat der Antrag stellenden Person nicht
Bestandteil dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für Inten -
sivpflege und Anästhesie oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Pädiatrische Intensiv -
pflege, unabhängig davon, in welchem Staat diese
erworben wurden, ganz oder teilweise ausgleichen
kann. Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungs-
stands nach Satz 1 nicht gegeben oder weist er we-
sentliche Unterschiede auf oder ist eine Prüfung
nur mit unangemessenem zeitlichem oder sach -
lichem Aufwand möglich, weil die erforderlichen
Unterlagen oder Nachweise aus Gründen, die von
der Antrag stellenden Person nicht zu vertreten
sind, von dieser nicht vorgelegt werden können, ist
ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen.

Der Nachweis wird durch das Ablegen einer Eig-
nungsprüfung oder das erfolgreiche Absolvieren
eines Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 er-
bracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 22
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für
Pädiatrische Intensivpflege aus einem Staat, der
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum (Drittstaat) ist, verfügen,
der in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt
wurde. Zum Ausgleich der festgestellten wesent -
lichen Unterschiede haben die Antrag stellenden
Personen in einem Anpassungslehrgang, der die
Dauer der regulären Weiterbildung nicht überstei-
gen darf, oder einer Eignungsprüfung, die sich auf
die festgestellten wesentlichen Unterschiede er-
strecken, nachzuweisen, dass sie über die zur Aus -
übung des Berufs der Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers für Intensivpflege und Anästhesie oder der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder des
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers für Pädia-
trische Intensivpflege in Deutschland erforder lichen
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Sie haben
das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und
der Eignungsprüfung zu wählen. Sowohl beim Be-
stehen der Eignungsprüfung als auch bei erfolg -
reichem Absolvieren des Anpassungslehrgangs
kann auf einen gesonderten Sprachnachweis nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 KrPflG verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 17 Absatz 1
Satz 2 anstreben, wird die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
anerkannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Weiterbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
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ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für
Pädiatrische Intensivpflege anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger für Intensivpfle-
ge und Anästhesie oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin oder Gesundheits- und
Kin derkrankenpfleger für Pädiatrische Inten -
sivpflege im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union oder Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der den Weiterbildungsnachweis
anerkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Wei -
terbildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt
werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kranken-
schwestern oder Krankenpfleger“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Krankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Krankenpfleger“ und die
Wörter „Kinderkrankenschwestern oder Kinder-
krankenpfleger“ durch die Wörter „Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers“ und die Wörter „Kinderkrankenschwe-
ster oder des Kinderkrankenpflegers“ durch die

Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder des Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Weiterbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Absatzes 1 auf-
weist, die nicht durch eine einschlägige Berufs -
erfahrung, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurde, ausgeglichen wer-
den können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ durch die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers“ und die Wörter „Kin-
derkrankenschwester oder des Kinderkrankenpfle-
gers“ durch die Wörter „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kennt-
nisstand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland ab-
geschlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich
absolvierter Anpassungslehrgang oder eine bestan-
dene Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang
ist so zu bemessen, dass er geeignet ist, die be -
stehenden Qualifikationsunterschiede auszugleichen.
Er darf die Dauer der regulären Weiterbildung
nicht übersteigen. Die Antrag stellenden Personen
haben das Recht, zwischen dem Anpassungslehr-
gang und der Eignungsprüfung zu wählen. Der In-
halt der Eignungsprüfung erstreckt sich auf den In-
halt des mündlichen und praktischen Teils der
staatlichen Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als
bestanden, wenn sowohl der mündliche als auch
der praktische Teil mit der Note ‚ausreichend‘ be-
wertet wurden. Der Anpassungslehrgang gilt als
‚erfolgreich absolviert‘, wenn dies durch eine ent-
sprechende Bescheinigung der Einrichtung be-
stätigt wird. Absatz 1a Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.
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h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für Intensivpfle-
ge und Anästhesie oder Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger für Pädiatrische Intensivpflege,
die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum sind, dürfen die Weiterbildungsbezeichnung
nach § 17 Absatz 1 Satz 2 im Geltungsbereich die-
ser Verordnung ohne Erlaubnis führen, sofern sie
ihre Berufstätigkeit als vorübergehende und gele-
gentliche Dienstleistung im Sinne des Artikels 57
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä -
ischen Union im Geltungsbereich dieser Verord-
nung ausüben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“
durch das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 15

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Nephrologie

Die Weiterbildungsverordnung – Nephrologie vom 
19. Dezember 2000 (GBl. 2001 S. 85), zuletzt geändert
durch Artikel 183 der Verordnung vom 25. Januar 2012
(GBl. S. 65, 86), wird wie folgt geändert:

1. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 17 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbil-
dung der Antrag stellenden Person keine wesent -
lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Ver-

ordnung geregelten Weiterbildung aufweist. We-
sentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 2 lie-
gen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für Nephrologie oder der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin oder des Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegers für Nephrologie eine
oder mehrere reglementierte Tätigkeiten um -
fasst, die im Herkunftsstaat der Antrag stellen-
den Person nicht Bestandteil dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für Nephro-
logie oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
für Nephrologie, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurden, ganz oder teilweise
ausgleichen kann. Ist die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands nach Satz 1 nicht gegeben
oder weist er wesentliche Unterschiede auf oder ist
eine Prüfung nur mit unangemessenem zeitlichem
oder sachlichem Aufwand möglich, weil die erfor-
derlichen Unterlagen oder Nachweise aus Grün-
den, die von der Antrag stellenden Person nicht zu
vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt werden
können, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nach-
zuweisen. Der Nachweis wird durch das Ablegen 
einer Eignungsprüfung oder das erfolgreiche Absol-
vieren eines Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 er-
bracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 22
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für Nephrologie oder Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger für Nephrologie aus 
einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum (Dritt-
staat) ist, verfügen, der in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
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schaftsraum anerkannt wurde. Zum Ausgleich der
festgestellten wesentlichen Unterschiede haben die
Antrag stellenden Personen in einem Anpassungs-
lehrgang, der die Dauer der regulären Weiterbil-
dung nicht übersteigen darf, oder einer Eignungs-
prüfung, die sich auf die festgestellten wesent -
lichen Unterschiede erstrecken, nachzuweisen,
dass sie über die zur Ausübung des Berufs der Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers für Nephrologie oder
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers für
Nephrologie in Deutschland erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten verfügen. Sie haben das
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung zu wählen. Sowohl beim Be -
stehen der Eignungsprüfung als auch bei erfolg -
reichem Absolvieren des Anpassungslehrgangs kann
auf einen gesonderten Sprachnachweis nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 4 KrPflG verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 17 Absatz 1
Satz 2 anstreben, wird die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 anerkannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Weiterbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für Nephrologie oder Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger für Nephrologie an-
erkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger für Nephrologie
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
für Nephrologie im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum, der den Weiterbil-
dungsnachweis anerkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-

dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt
werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwestern oder Krankenpfleger“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen oder Gesundheits- und Krankenpfleger“
und die Wörter „Kinderkrankenschwestern
oder Kinderkrankenpfleger“ durch die Wörter
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“
ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers“ und die Wörter „Kinderkrankenschwes -
ter oder des Kinderkrankenpflegers“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder des Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Weiterbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Absatzes 1 auf-
weist, die nicht durch eine einschlägige Berufs -
erfahrung, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurde, ausgeglichen wer-
den können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ durch die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
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heits- und Krankenpflegers“ und die Wörter „Kin-
derkrankenschwester oder des Kinderkrankenpfle-
gers“ durch die Wörter „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kenntnis-
stand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland abge-
schlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich ab-
solvierter Anpassungslehrgang oder eine bestandene
Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang ist so zu
bemessen, dass er geeignet ist, die be stehenden Qua-
lifikationsunterschiede auszugleichen. Er darf die
Dauer der regulären Weiterbildung nicht überstei-
gen. Die Antrag stellenden Personen haben das
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der Eig-
nungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der praktische
Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wurden.
Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich ab -
solviert‘, wenn dies durch eine entsprechende Be-
scheinigung der Einrichtung bestätigt wird. Absatz 1a
Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stel-
lende Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das
Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ er-
setzt.

h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für Nephrologie
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für
Nephrologie, die Staatsangehörige eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum sind, dürfen die Weiterbil-
dungsbezeichnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 im
Geltungsbereich dieser Verordnung ohne Erlaubnis
führen, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüber-
gehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne
des Artikels 57 des Vertrags über die Arbeits weise
der Europäischen Union im Geltungsbereich dieser
Verordnung ausüben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“
durch das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 16

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Onkologie

Die Weiterbildungsverordnung – Onkologie vom 
19. Dezember 2000 (GBl. 2001 S. 92), zuletzt geändert
durch Artikel 184 der Verordnung vom 25. Januar 2012
(GBl. S. 65, 86), wird wie folgt geändert:

1. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 17 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbil-
dung der Antrag stellenden Person keine wesent -
lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Ver-
ordnung geregelten Weiterbildung aufweist. We-
sentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 2 lie-
gen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für Onkologie, der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegers für Onkologie oder der
Altenpflegerin oder des Altenpflegers für Onko-
logie eine oder mehrere reglementierte Tätigkei-
ten umfasst, die im Herkunftsstaat der Antrag
stellenden Person nicht Bestandteil dieses Be-
rufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für Onkolo-
gie, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Onko-
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logie oder Altenpflegerin oder Altenpfleger für On-
kologie, unabhängig davon, in welchem Staat diese
erworben wurden, ganz oder teilweise ausgleichen
kann. Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungs-
stands nach Satz 1 nicht gegeben oder weist er we-
sentliche Unterschiede auf oder ist eine Prüfung
nur mit unangemessenem zeitlichem oder sach -
lichem Aufwand möglich, weil die erforderlichen
Unterlagen oder Nachweise aus Gründen, die von
der Antrag stellenden Person nicht zu vertreten
sind, von dieser nicht vorgelegt werden können, ist
ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen.
Der Nachweis wird durch das Ablegen einer Eig-
nungsprüfung oder das erfolgreiche Absolvieren
eines Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 er-
bracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 22
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für Onkologie, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Onkologie oder Alten-
pflegerin oder Altenpfleger für Onkologie aus
einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum (Dritt-
staat) ist, verfügen, der in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt wurde. Zum Ausgleich der
festgestellten wesentlichen Unterschiede haben die
Antrag stellenden Personen in einem Anpassungs-
lehrgang, der die Dauer der regulären Weiterbil-
dung nicht übersteigen darf, oder einer Eignungs-
prüfung, die sich auf die festgestellten wesent -
lichen Unterschiede erstrecken, nachzuweisen,
dass sie über die zur Ausübung des Berufs der Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers für Onkologie, der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder des
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers für On-
kologie oder der Altenpflegerin oder des Altenpfle-
gers für Onkologie in Deutschland erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Sie haben
das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und
der Eignungsprüfung zu wählen. Sowohl beim Be-
stehen der Eignungsprüfung als auch bei erfolg -
reichem Absolvieren des Anpassungslehrgangs

kann auf einen gesonderten Sprachnachweis nach § 2
Absatz 1 Nummer 4 KrPflG verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 17 Absatz 1
Satz 2 anstreben, wird die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
anerkannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Weiterbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für Onkologie, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Onkologie oder Al-
tenpflegerin oder Altenpfleger für Onkologie
anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger für Onkologie,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für On-
kologie oder Altenpflegerin oder Altenpfleger
für Onkologie im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, der den Weiterbildungsnach-
weis anerkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Weiterbil-
dungsstands nur mit unangemessenem zeit lichem
oder sachlichem Aufwand möglich, weil die erfor-
derlichen Unterlagen und Nachweise aus Gründen,
die von der Antrag stellenden Person nicht zu vertre-
ten sind, von dieser nicht vorgelegt werden können,
ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
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kenschwestern oder Krankenpfleger“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen oder Gesundheits- und Krankenpfleger“
und die Wörter „Kinderkrankenschwestern
oder Kinderkrankenpfleger“ durch die Wörter
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“
ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers“ und die Wörter „Kinderkrankenschwe-
ster oder des Kinderkrankenpflegers“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder des Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung abzu-
legen, wenn die Weiterbildung wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Absatzes 1 aufweist, die
nicht durch eine einschlägige Berufs erfahrung,
unabhängig davon, in welchem Staat diese er-
worben wurde, ausgeglichen werden können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ durch die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers“ und die Wörter „Kin-
derkrankenschwester oder des Kinderkrankenpfle-
gers“ durch die Wörter „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kenntnis-
stand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland abge-
schlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich ab-
solvierter Anpassungslehrgang oder eine bestandene
Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang ist so zu
bemessen, dass er geeignet ist, die be stehenden Qua-
lifikationsunterschiede auszugleichen. Er darf die
Dauer der regulären Weiterbildung nicht überstei-
gen. Die Antrag stellenden Personen haben das
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der Eig-

nungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der praktische
Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wurden.
Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich absol-
viert‘, wenn dies durch eine entsprechende Beschei-
nigung der Einrichtung bestätigt wird. Absatz 1a
Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für Onkologie,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Onko-
logie oder Altenpflegerinnen oder Altenpfleger für
Onkologie, die Staatsangehörige eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum sind, dürfen die Weiterbil-
dungsbezeichnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 im
Geltungsbereich dieser Verordnung ohne Erlaubnis
führen, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüber-
gehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne
des Artikels 57 des Vertrags über die Arbeits weise
der Europäischen Union im Geltungsbereich dieser
Verordnung ausüben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“
durch das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 17

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Operations-
dienst und Endoskopiedienst

Die Weiterbildungsverordnung – Operationsdienst und
Endoskopiedienst vom 19. Dezember 2000 (GBl. 2001
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S. 78), zuletzt geändert durch Artikel 182 der Verord-
nung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 86), wird wie
folgt geändert:

1. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 17 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbil-
dung der Antrag stellenden Person keine wesent -
lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Ver-
ordnung geregelten Weiterbildung aufweist. We-
sentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 2 lie-
gen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für den Operationsdienst, der Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder des Gesundheits- und
Krankenpflegers für den Endoskopiedienst, der
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers
für den Operationsdienst oder der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegers für den Endo-
skopiedienst eine oder mehrere reglementierte
Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat der
Antrag stellenden Person nicht Bestandteil die-
ses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für den
Operationsdienst, Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger für
den Endoskopiedienst, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger für den Operationsdienst oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger für den Endos -
kopiedienst, unabhängig davon, in welchem Staat
diese erworben wurden, ganz oder teilweise aus-
gleichen kann. Ist die Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstands nach Satz 1 nicht gegeben oder
weist er wesentliche Unterschiede auf oder ist eine
Prüfung nur mit unangemessenem zeitlichem oder
sachlichem Aufwand möglich, weil die erforder -
lichen Unterlagen oder Nachweise aus Gründen,

die von der Antrag stellenden Person nicht zu ver-
treten sind, von dieser nicht vorgelegt werden kön-
nen, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzu-
weisen. Der Nachweis wird durch das Ablegen einer
Eignungsprüfung oder das erfolgreiche Absolvieren
eines Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 erbracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 22
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für den Operationsdienst, Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für den Endoskopiedienst, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger für den Opera -
tionsdienst oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger für den Endoskopiedienst aus einem Staat,
der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum (Drittstaat) ist, verfü-
gen, der in einem anderen Mitgliedstaat der Euro -
päischen Union oder Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum an-
erkannt wurde. Zum Ausgleich der festgestellten
wesentlichen Unterschiede haben die Antrag stel-
lenden Personen in einem Anpassungslehrgang,
der die Dauer der regulären Weiterbildung nicht
übersteigen darf, oder einer Eignungsprüfung, die
sich auf die festgestellten wesentlichen Unterschie-
de erstrecken, nachzuweisen, dass sie über die zur
Ausübung des Berufs der Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin oder des Gesundheits- und Kranken-
pflegers für den Operationsdienst, der Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder des Gesundheits-
und Krankenpflegers für den Endoskopiedienst,
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers für
den Operationsdienst oder der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder des Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegers für den Endoskopiedienst
in Deutschland erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten verfügen. Sie haben das Recht, zwi-
schen dem Anpassungslehrgang und der Eignungs-
prüfung zu wählen. Sowohl beim Bestehen der
Eignungsprüfung als auch bei erfolgreichem Ab-
solvieren des Anpassungslehrgangs kann auf einen
gesonderten Sprachnachweis nach § 2 Absatz 1
Nummer 4 KrPflG verzichtet werden.“
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c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaatsdi-
plomen, die eine Erlaubnis nach § 17 Absatz 1 Satz 2
anstreben, wird die Gleichwertigkeit des Weiterbil-
dungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 aner-
kannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Weiterbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für den Operationsdienst, Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits-
und Krankenpfleger für den Endoskopiedienst,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für den
Operationsdienst oder Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger für den Endoskopiedienst an-
erkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger für den Opera -
tionsdienst, Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für den
Endoskopiedienst, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger für den Operationsdienst
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
für den Endoskopiedienst im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, der den Weiter-
bildungsnachweis anerkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt

werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kranken-
schwestern oder Krankenpfleger“ jeweils durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger“
und die Wörter „Kinderkrankenschwestern oder
Kinderkrankenpfleger“ jeweils durch die Wörter
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“
ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers“ je-
weils durch die Wörter „Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder des Gesundheits- und
Krankenpflegers“ und die Wörter „Kinderkran-
kenschwester oder des Kinderkrankenpflegers“
jeweils durch die Wörter „Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder des Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Weiterbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Absatzes 1 auf-
weist, die nicht durch eine einschlägige Berufs -
erfahrung, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurde, ausgeglichen wer-
den können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ jeweils durch die Wör-
ter „Gesundheits- und Krankenpflegerin oder des
Gesundheits- und Krankenpflegers“ und die Wör-
ter „Kinderkrankenschwester oder des Kinderkran-
kenpflegers“ jeweils durch die Wörter „Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin oder des Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kennt-
nisstand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland ab-
geschlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich
absolvierter Anpassungslehrgang oder eine bestan-
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dene Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang
ist so zu bemessen, dass er geeignet ist, die be -
stehenden Qualifikationsunterschiede auszugleichen.
Er darf die Dauer der regulären Weiterbildung nicht
übersteigen. Die Antrag stellenden Personen haben
das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und
der Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der
Eignungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der prak tische
Teil mit der Note „ausreichend“ bewertet wurden.
Der Anpassungslehrgang gilt als „erfolgreich absol-
viert“, wenn dies durch eine entsprechende Beschei-
nigung der Einrichtung bestätigt wird. Absatz 1a
Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für den Opera -
tionsdienst, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für den 
Endoskopiedienst, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger für den Operationsdienst oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für den
Endoskopiedienst, die Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines
Vertragsstaates des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum sind, dürfen die Weiter -
bildungsbezeichnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 im
Geltungsbereich dieser Verordnung ohne Erlaubnis
führen, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüber-
gehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne
des Artikels 57 des Vertrags über die Arbeits weise
der Europäischen Union im Geltungsbereich dieser
Verordnung ausüben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“
durch das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 18

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Pflege-
dienstleitung für Altenhilfe und ambulante Dienste

Die Weiterbildungsverordnung – Pflegedienstleitung für
Altenhilfe und ambulante Dienste vom 2. August 2004
(GBl. S. 672), zuletzt geändert durch Artikel 187 der
Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 86), wird
wie folgt geändert:

1. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 17 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist als
gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbildung der
Antrag stellenden Person keine wesent lichen Unter-
schiede gegenüber der in dieser Verordnung gere-
gelten Weiterbildung aufweist. Wesentliche Unter-
schiede im Sinne des Satzes 2 liegen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für Pflegedienstleitung für Altenhilfe und ambu-
lante Dienste, der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder des Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegers für Pflegedienstleitung für Al-
tenhilfe und ambulante Dienste, der Altenpfle-
gerin oder des Altenpflegers für Pflegedienstlei-
tung für Altenhilfe und ambulante Dienste oder
der Heilerziehungspflegerin oder des Heiler -
ziehungspflegers für Leitung ambulanter Pflege-
einrichtungen, die überwiegend behinderte Men-
schen pflegen und betreuen, eine oder mehrere
reglementierte Tätigkeiten umfasst, die im Her-
kunftsstaat der Antrag stellenden Person nicht
Bestandteil dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
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rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für Pflege-
dienstleitung für Altenhilfe und ambulante Dienste,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Pfle-
gedienstleitung für Altenhilfe und ambulante Diens -
te, Altenpflegerin oder Altenpfleger für Pflege-
dienstleitung für Altenhilfe und ambulante Dienste
oder Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungs-
pfleger für Leitung ambulanter Pflegeeinrichtun-
gen, die überwiegend behinderte Menschen pfle-
gen und betreuen, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurden, ganz oder teilweise
ausgleichen kann. Ist die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands nach Satz 1 nicht gegeben
oder weist er wesentliche Unterschiede auf oder ist
eine Prüfung nur mit unangemessenem zeitlichem
oder sachlichem Aufwand möglich, weil die erfor-
derlichen Unterlagen oder Nachweise aus Grün-
den, die von der Antrag stellenden Person nicht zu
vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt werden
können, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nach-
zuweisen. Der Nachweis wird durch das Ablegen
einer Eignungsprüfung oder das erfolgreiche Absol-
vieren eines Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 er-
bracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 22
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für Pflegedienstleitung für Alten-
hilfe und ambulante Dienste, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Pflegedienstleitung für
Altenhilfe und ambulante Dienste, Altenpflegerin
oder Altenpfleger für Pflegedienstleitung für Al-
tenhilfe und ambulante Dienste oder Heilerzie-
hungspflegerin oder Heilerziehungspfleger für Lei-
tung ambulanter Pflegeeinrichtungen, die überwie-
gend behinderte Menschen pflegen und betreuen,
aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Euro -
päischen Union oder Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(Drittstaat) ist, verfügen, der in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt wurde. Zum Ausgleich der
festgestellten wesentlichen Unterschiede haben die
Antrag stellenden Personen in einem Anpassungs-

lehrgang, der die Dauer der regulären Weiterbil-
dung nicht übersteigen darf, oder einer Eignungs-
prüfung, die sich auf die festgestellten wesen lichen
Unterschiede erstrecken, nachzuweisen, dass sie
über die zur Ausübung des Berufs der Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder des Gesundheits-
und Krankenpflegers für Pflegedienstleitung für
Altenhilfe und ambulante Dienste, der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin oder des Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegers für Pflege-
dienstleitung für Altenhilfe und ambulante Dienste,
der Altenpflegerin oder des Altenpflegers für Pfle-
gedienstleitung für Altenhilfe und ambulante Diens -
te oder der Heilerziehungspflegerin oder des Heil-
erziehungspflegers für Leitung ambulanter Pflege-
einrichtungen, die überwiegend behinderte Men-
schen pflegen und betreuen, in Deutschland erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Sie haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen. So-
wohl beim Bestehen der Eignungsprüfung als auch
bei erfolgreichem Absolvieren des Anpassungs-
lehrgangs kann auf einen gesonderten Sprachnach-
weis nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Kranken-
pflegegesetzes verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 17 Absatz 1
Satz 2 anstreben, wird die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 anerkannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Weiterbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für Pflegedienstleitung für Altenhilfe
und ambulante Dienste, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Pflegedienstleitung
für Altenhilfe und ambulante Dienste, Alten-
pflegerin oder Altenpfleger für Pflegedienstlei-
tung für Altenhilfe und ambulante Dienste oder
Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungs-
pfleger für Leitung ambulanter Pflegeeinrich-
tungen, die überwiegend behinderte Menschen
pflegen und betreuen, anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger für Pflegedienst-
leitung für Altenhilfe und ambulante Dienste,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für
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Pflegedienstleitung für Altenhilfe und ambulan-
te Dienste, Altenpflegerin oder Altenpfleger für
Pflegedienstleitung für Altenhilfe und ambulan-
te Dienste oder Heilerziehungspflegerin oder
Heilerziehungspfleger für Leitung ambulanter
Pflegeeinrichtungen, die überwiegend behinder-
te Menschen pflegen und betreuen, im Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, der
den Weiterbildungsnachweis anerkannt hat, ver-
fügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt
werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kranken-
schwestern oder Krankenpfleger“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Krankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Krankenpfleger“ und die
Wörter „Kinderkrankenschwestern oder Kinder-
krankenpfleger“ durch die Wörter „Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers“ und die Wörter „Kinderkrankenschwes -
ter oder des Kinderkrankenpflegers“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder des Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Weiterbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Absatzes 1 auf-
weist, die nicht durch eine einschlägige Berufs -
erfahrung, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurde, ausgeglichen wer-
den können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ durch die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers“ und die Wörter „Kin-
derkrankenschwester oder des Kinderkrankenpfle-
gers“ durch die Wörter „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kenntnis-
stand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland abge-
schlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich ab-
solvierter Anpassungslehrgang oder eine bestandene
Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang ist so zu
bemessen, dass er geeignet ist, die be stehenden Qua-
lifikationsunterschiede auszugleichen. Er darf die
Dauer der regulären Weiterbildung nicht über -
steigen. Die Antrag stellenden Personen haben das
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der Eig-
nungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der praktische
Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wurden.
Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich absol-
viert‘, wenn dies durch eine entsprechende Beschei-
nigung der Einrichtung bestätigt wird. Absatz 1a
Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“
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2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für Pflegedienst-
leitung für Altenhilfe und ambulante Dienste, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder
Ge sundheits- und Kinderkrankenpfleger für Pflege-
dienstleitung für Altenhilfe und ambulante Diens te,
Altenpflegerinnen oder Altenpfleger für Pflege-
dienstleitung für Altenhilfe und ambulante Dienste
oder Heilerziehungspflegerinnen oder Heilerzie-
hungspfleger für Leitung ambulanter Pflegeein-
richtungen, die überwiegend behinderte Menschen
pflegen und betreuen, die Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines
Vertragsstaates des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum sind, dürfen die Weiter -
bildungsbezeichnung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 im
Geltungsbereich dieser Verordnung ohne Erlaubnis
führen, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüber-
gehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne
des Artikels 57 des Vertrags über die Arbeits weise
der Europäischen Union im Geltungsbereich dieser
Verordnung ausüben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“
durch das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 19

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Psychiatrie

Die Weiterbildungsverordnung – Psychiatrie vom 19. De-
zember 2000 (GBl. 2001 S. 99), zuletzt geändert durch
Artikel 185 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. 
S. 65, 86), wird wie folgt geändert:

1. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 17 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbil-
dung der Antrag stellenden Person keine wesent -

lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Ver-
ordnung geregelten Weiterbildung aufweist. We-
sentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 2 lie-
gen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für Psychiatrie, der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegers für Psychiatrie, der Al-
tenpflegerin oder des Altenpflegers für Psychia-
trie oder der Heilerziehungspflegerin oder des
Heilerziehungspflegers für Psychiatrie eine oder
mehrere reglementierte Tätigkeiten umfasst, die
im Herkunftsstaat der Antrag stellenden Person
nicht Bestandteil dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für Psy-
chiatrie, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für
Psychiatrie, Altenpflegerin oder Altenpfleger für
Psychiatrie oder Heilerziehungspflegerin oder
Heil erziehungspfleger für Psychiatrie unabhängig
davon, in welchem Staat diese erworben wurden,
ganz oder teilweise ausgleichen kann. Ist die
Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands nach
Satz 1 nicht gegeben oder weist er wesentliche Un-
terschiede auf oder ist eine Prüfung nur mit unan-
gemessenem zeitlichem oder sachlichem Aufwand
möglich, weil die erforderlichen Unterlagen oder
Nachweise aus Gründen, die von der Antrag stel-
lenden Person nicht zu vertreten sind, von dieser
nicht vorgelegt werden können, ist ein gleichwer -
tiger Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nachweis
wird durch das Ablegen einer Eignungsprüfung
oder das erfolgreiche Absolvieren eines Anpas-
sungslehrgangs nach Absatz 5 erbracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 22
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für Psychiatrie, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Psychiatrie, Altenpflege-
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rin oder Altenpfleger für Psychiatrie oder Heiler-
ziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger für
Psychiatrie aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(Drittstaat) ist, verfügen, der in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt wurde. Zum Ausgleich der
festgestellten wesentlichen Unterschiede haben die
Antrag stellenden Personen in einem Anpassungs-
lehrgang, der die Dauer der regulären Weiterbil-
dung nicht übersteigen darf, oder einer Eignungs-
prüfung, die sich auf die festgestellten wesent -
lichen Unterschiede erstrecken, nachzuweisen,
dass sie über die zur Ausübung des Berufs der Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers für Psychiatrie, der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder des
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers für Psy-
chiatrie, der Altenpflegerin oder des Altenpflegers
für Psychiatrie oder der Heilerziehungspflegerin
oder des Heilerziehungspflegers für Psychiatrie in
Deutschland erforderlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten verfügen. Sie haben das Recht, zwischen
dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprü-
fung zu wählen. Sowohl beim Bestehen der Eig-
nungsprüfung als auch bei erfolgreichem Absolvie-
ren des Anpassungslehrgangs kann auf einen ge-
sonderten Sprachnachweis nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 4 KrPflG verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaatsdi-
plomen, die eine Erlaubnis nach § 17 Absatz 1 Satz 2
anstreben, wird die Gleichwertigkeit des Weiterbil-
dungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 aner-
kannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Weiterbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für Psychiatrie, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Psychiatrie, Alten-
pflegerin oder Altenpfleger für Psychiatrie oder
Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungs-
pfleger für Psychiatrie anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder Gesund-
heits- und Krankenpfleger für Psychiatrie, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger für Psy-

chiatrie, Altenpflegerin oder Altenpfleger für
Psychiatrie oder Heilerziehungspflegerin oder
Heil erziehungspfleger für Psychiatrie im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaates der Euro äischen
Union oder Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, der den Wei-
terbildungsnachweis anerkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt
werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwestern oder Krankenpfleger“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen oder Gesundheits- und Krankenpfleger“
und die Wörter „Kinderkrankenschwestern
oder Kinderkrankenpfleger“ durch die Wörter
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“
ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers“ und die Wörter „Kinderkrankenschwes -
ter oder des Kinderkrankenpflegers“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder des Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
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Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Weiterbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Absatzes 1 auf-
weist, die nicht durch eine einschlägige Berufs -
erfahrung, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurde, ausgeglichen wer-
den können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ durch die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers“ und die Wörter „Kin-
derkrankenschwester oder des Kinderkrankenpfle-
gers durch die Wörter „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kenntnis-
stand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland abge-
schlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich ab-
solvierter Anpassungslehrgang oder eine bestandene
Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang ist so zu
bemessen, dass er geeignet ist, die be stehenden Qua-
lifikationsunterschiede auszugleichen. Er darf die
Dauer der regulären Weiterbildung nicht überstei-
gen. Die Antrag stellenden Personen haben das
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der Eig-
nungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der praktische
Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wurden.
Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich absol-
viert‘, wenn dies durch eine entsprechende Beschei-
nigung der Einrichtung bestätigt wird. Absatz 1a
Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für Psychiatrie,

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Psy-
chiatrie, Altenpflegerinnen oder Altenpfleger für
Psychiatrie oder Heilerziehungspflegerinnen oder
Heilerziehungspfleger für Psychiatrie, die Staatsan-
gehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, dür-
fen die Weiterbildungsbezeichnung nach § 17 Ab-
satz 1 Satz 2 im Geltungsbereich dieser Verord-
nung ohne Erlaubnis führen, sofern sie ihre Berufs -
tätigkeit als vorübergehende und gelegentliche
Dienstleistung im Sinne des Artikels 57 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
im Geltungsbereich dieser Verordnung ausüben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“
durch das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 20

Änderung der Weiterbildungsverordnung – 
Rehabilitation

Die Weiterbildungsverordnung – Rehabilitation vom 
19. Dezember 2000 (GBl. 2001 S. 64), zuletzt geändert
durch Artikel 180 der Verordnung vom 25. Januar 2012
(GBl. S. 65, 85), wird wie folgt geändert:

1. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 17 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbil-
dung der Antrag stellenden Person keine wesent -
lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Ver-
ordnung geregelten Weiterbildung aufweist. We-
sentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 2 lie-
gen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,
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2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für Rehabilitation, der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers für Rehabilitation, der Alten-
pflegerin oder des Altenpflegers für Rehabilita -
tion oder der Heilerziehungspflegerin oder des
Heilerziehungspflegers für Rehabilitation eine
oder mehrere reglementierte Tätigkeiten umfasst,
die im Herkunftsstaat der Antrag stellenden Per-
son nicht Bestandteil dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für Reha -
bilitation, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
für Rehabilitation, Altenpflegerin oder Altenpfle-
ger für Rehabilitation oder Heilerziehungspflegerin
oder Heilerziehungspfleger für Rehabilitation, un-
abhängig davon, in welchem Staat diese erworben
wurden, ganz oder teilweise ausgleichen kann. Ist
die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 nicht gegeben oder weist er wesent -
liche Unterschiede auf oder ist eine Prüfung nur
mit unangemessenem zeitlichem oder sachlichem
Aufwand möglich, weil die erforderlichen Unterla-
gen oder Nachweise aus Gründen, die von der An-
trag stellenden Person nicht zu vertreten sind, von
dieser nicht vorgelegt werden können, ist ein
gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen. Der
Nachweis wird durch das Ablegen einer Eignungs-
prüfung oder das erfolgreiche Absolvieren eines
Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 erbracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 22
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für Rehabilitation, Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger für Rehabilitation, Al-
tenpflegerin oder Altenpfleger für Rehabilitation
oder Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungs-
pfleger für Rehabilitation aus einem Staat, der
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum (Drittstaat) ist, verfügen,
der in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt

wurde. Zum Ausgleich der festgestellten wesent -
lichen Unterschiede haben die Antrag stellenden
Personen in einem Anpassungslehrgang, der die
Dauer der regulären Weiterbildung nicht überstei-
gen darf, oder einer Eignungsprüfung, die sich auf
die festgestellten wesentlichen Unterschiede er-
strecken, nachzuweisen, dass sie über die zur Aus-
übung des Berufs der Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers für Rehabilitation, der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin oder des Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegers für Rehabilitation, der Al-
tenpflegerin oder des Altenpflegers für Rehabilita -
tion oder der Heilerziehungspflegerin oder des Heil -
erziehungspflegers für Rehabilitation in Deutsch-
land erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
fügen. Sie haben das Recht, zwischen dem Anpas-
sungslehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen.
Sowohl beim Bestehen der Eignungsprüfung als
auch bei erfolgreichem Absolvieren des Anpas-
sungslehrgangs kann auf einen gesonderten Sprach -
nachweis nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 KrPflG ver-
zichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 17 Absatz 1
Satz 2 anstreben, wird die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
anerkannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem Dritt-
staat ausgestellten Weiterbildungsnachweis vor-
legt, aufgrund dessen sie bereits in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europä ischen
Wirtschaftsraum als Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger
für Rehabilitation, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder Gesundheits- und Kinder -
krankenpfleger für Rehabilitation, Altenpflegerin
oder Altenpfleger für Rehabilitation oder Heiler-
ziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger für
Rehabilitation anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger für Rehabilita -
tion, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
für Rehabilitation, Altenpflegerin oder Alten-
pfleger für Rehabilitation oder Heilerziehungs-
pflegerin oder Heilerziehungspfleger für Reha-
bilitation im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union oder Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der den Weiterbildungsnachweis
anerkannt hat, verfügt und
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3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt
werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwestern oder Krankenpfleger“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen oder Gesundheits- und Krankenpfleger“
und die Wörter „Kinderkrankenschwestern
oder Kinderkrankenpfleger“ durch die Wörter
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“
ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
kenschwester oder des Krankenpflegers“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers“ und die Wörter „Kinderkrankenschwes -
ter oder des Kinderkrankenpflegers“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder des Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Weiterbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Absatzes 1 auf-
weist, die nicht durch eine einschlägige Berufs -
erfahrung, unabhängig davon, in welchem

Staat diese erworben wurde, ausgeglichen wer-
den können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ durch die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers“ und die Wörter „Kin-
derkrankenschwester oder des Kinderkrankenpfle-
gers“ durch die Wörter „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kennt-
nisstand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland ab-
geschlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich
absolvierter Anpassungslehrgang oder eine bestan-
dene Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang ist
so zu bemessen, dass er geeignet ist, die be stehenden
Qualifikationsunterschiede auszugleichen. Er darf
die Dauer der regulären Weiterbildung nicht über-
steigen. Die Antrag stellenden Personen haben das
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der Eig-
nungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der prakti-
sche Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wur-
den. Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich
absolviert‘, wenn dies durch eine entsprechende
Bescheinigung der Einrichtung bestätigt wird. Ab-
satz 1a Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für Rehabilita -
tion, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für
Rehabilitation, Altenpflegerinnen oder Altenpfle-
ger für Rehabilitation oder Heilerziehungspflege-
rinnen oder Heilerziehungspfleger für Rehabilita -
tion, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
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raum sind, dürfen die Weiterbildungsbezeichnung
nach § 17 Absatz 1 Satz 2 im Geltungsbereich die-
ser Verordnung ohne Erlaubnis führen, sofern sie
ihre Berufstätigkeit als vorübergehende und gele-
gentliche Dienstleistung im Sinne des Artikels 57
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä -
ischen Union im Geltungsbereich dieser Verord-
nung ausüben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“
durch das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 21

Änderung der Weiterbildungsverordnung – 
Stationsleitung

Die Weiterbildungsverordnung – Stationsleitung vom
19. Dezember 2000 (GBl. 2001 S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 179 der Verordnung vom 25. Januar 2012
(GBl. S. 65, 85), wird wie folgt geändert:

1. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Weiterbildung die Vorausset-
zungen des § 16 Absatz 1 Satz 2, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstands gegeben ist.
Der Stand der abgeschlossenen Weiterbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbil-
dung der Antrag stellenden Person keine wesent -
lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Ver-
ordnung geregelten Weiterbildung aufweist. We-
sentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 2 lie-
gen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche be-
zieht, die sich wesentlich von denen unterschei-
den, die durch die Weiterbildung nach dieser
Verordnung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
für die pflegerische Leitung einer Station oder
Einheit, der Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin oder des Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegers für die pflegerische Leitung 
einer Station oder Einheit, der Altenpflegerin

oder des Altenpflegers für die pflegerische Lei-
tung einer Station oder Einheit, der Heilerzie-
hungspflegerin oder des Heilerziehungspflegers
für die pflegerische Leitung einer Station oder
Einheit oder der Hebamme oder des Entbin-
dungspflegers für die pflegerische Leitung einer
Station oder Einheit eine oder mehrere regle-
mentierte Tätigkeiten umfasst, die im Her-
kunftsstaat der Antrag stellenden Person nicht
Bestandteil dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Gesundheits- und Krankenpflegerin
oder Gesundheits- und Krankenpfleger für die pfle-
gerische Leitung einer Station oder Einheit, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger für die pfle-
gerische Leitung einer Station oder Einheit, Alten-
pflegerin oder Altenpfleger für die pflegerische
Leitung einer Station oder Einheit, Heilerziehungs-
pflegerin oder Heilerziehungspfleger für die pfle-
gerische Leitung einer Station oder Einheit oder
Hebamme oder Entbindungspfleger für die pflege-
rische Leitung einer Station oder Einheit, unabhän-
gig davon, in welchem Staat diese erworben wur-
den, ganz oder teilweise ausgleichen kann. Ist die
Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands nach
Satz 1 nicht gegeben oder weist er wesentliche Un-
terschiede auf oder ist eine Prüfung nur mit unan-
gemessenem zeitlichem oder sachlichem Aufwand
möglich, weil die erforderlichen Unterlagen oder
Nachweise aus Gründen, die von der Antrag stel-
lenden Person nicht zu vertreten sind, von dieser
nicht vorgelegt werden können, ist ein gleichwer -
tiger Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nachweis
wird durch das Ablegen einer Eignungsprüfung
oder das erfolgreiche Absolvieren eines Anpas-
sungslehrgangs nach Absatz 5 erbracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Weiterbil-
dung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum abge-
schlossen haben und nicht unter Absatz 4 oder § 21
fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
Krankenpfleger für die pflegerische Leitung einer
Station oder Einheit, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger für die pflegerische Leitung einer
Station oder Einheit, Altenpflegerin oder Alten-
pfleger für die pflegerische Leitung einer Station
oder Einheit, Heilerziehungspflegerin oder Heiler-
ziehungspfleger für die pflegerische Leitung einer
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Station oder Einheit oder Hebamme oder Entbin-
dungspfleger für die pflegerische Leitung einer
Station oder Einheit aus einem Staat, der nicht Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (Drittstaat) ist, verfügen, der in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder Vertragsstaat des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum anerkannt wurde. Zum
Ausgleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede haben die Antrag stellenden Personen in
einem Anpassungslehrgang, der die Dauer der re-
gulären Weiterbildung nicht übersteigen darf, oder
einer Eignungsprüfung, die sich auf die festgestell-
ten wesentlichen Unterschiede erstrecken, nachzu-
weisen, dass sie über die zur Ausübung des Berufs
der Gesundheits- und Krankenpflegerin oder des
Gesundheits- und Krankenpflegers für die pflegeri-
sche Leitung einer Station oder Einheit, der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder des
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers für die
pflegerische Leitung einer Station oder Einheit, der
Altenpflegerin oder des Altenpflegers für die pfle-
gerische Leitung einer Station oder Einheit, der
Heilerziehungspflegerin oder des Heilerziehungs-
pflegers für die pflegerische Leitung einer Station
oder Einheit oder der Hebamme oder des Entbin-
dungspflegers für die pflegerische Leitung einer
Station oder Einheit in Deutschland erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Sie haben
das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und
der Eignungsprüfung zu wählen. Sowohl beim Be-
stehen der Eignungsprüfung als auch bei erfolg -
reichem Absolvieren des Anpassungslehrgangs
kann auf einen gesonderten Sprachnachweis nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 KrPflG verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 16 Absatz 1
Satz 2 anstreben, wird die Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
anerkannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem
Drittstaat ausgestellten Weiterbildungsnachweis
vorlegt, aufgrund dessen sie bereits in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum als Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für die pflegerische Leitung einer
Station oder Einheit, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger für die pflegerische Leitung
einer Station oder Einheit, Altenpflegerin oder
Altenpfleger für die pflegerische Leitung einer
Station oder Einheit, Heilerziehungspflegerin

oder Heilerziehungspfleger für die pflegerische
Leitung einer Station oder Einheit oder He bamme
oder Entbindungspfleger für die pflegerische Lei-
tung einer Station oder Einheit anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger für die pflegeri-
sche Leitung einer Station oder Einheit, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für die
pflegerische Leitung einer Station oder Einheit,
Altenpflegerin oder Altenpfleger für die pflege-
rische Leitung einer Station oder Einheit, Heil-
erziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger
für die pflegerische Leitung einer Station oder
Einheit oder Hebamme oder Entbindungspfleger
für die pflegerische Leitung einer Station oder
Einheit im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union oder Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der den Weiterbildungsnachweis
anerkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, der die Weiterbil-
dung anerkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person
nicht zu vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt
werden können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kranken-
schwestern oder Krankenpfleger“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Krankenpflegerinnen
oder Gesundheits- und Krankenpfleger“ und die
Wörter „Kinderkrankenschwestern oder Kinder-
krankenpfleger“ durch die Wörter „Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Gemeinschaft“
durch das Wort „Union“, die Wörter „Kran-
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kenschwester oder des Krankenpflegers“ durch
die Wörter „Gesundheits- und Krankenpflege-
rin oder des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers“ und die Wörter „Kinderkrankenschwes -
ter oder des Kinderkrankenpflegers“ durch die
Wörter „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder des Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegers“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

dd) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Weiter-
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Weiterbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Absatzes 1 auf-
weist, die nicht durch eine einschlägige Berufs -
erfahrung, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurde, ausgeglichen wer-
den können.“

ee) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Krankenschwester
oder des Krankenpflegers“ durch die Wörter „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder des Gesund-
heits- und Krankenpflegers“ und die Wörter „Kin-
derkrankenschwester oder des Kinderkrankenpfle-
gers“ durch die Wörter „Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder des Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegers“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kenntnis-
stand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland ab -
geschlossenen Weiterbildung gilt ein erfolgreich ab-
solvierter Anpassungslehrgang oder eine bestandene
Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang ist so zu
bemessen, dass er geeignet ist, die be stehenden Qua-
lifikationsunterschiede auszugleichen. Er darf die
Dauer der regulären Weiterbildung nicht überstei-
gen. Die Antrag stellenden Personen haben das
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der Eig-
nungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der praktische
Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wurden.
Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich ab -
solviert‘, wenn dies durch eine entsprechende Be-
scheinigung der Einrichtung bestätigt wird. Ab-
satz 1a Satz 4 gilt entsprechend.“

g) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

h) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

2. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Krankenpfleger für die pflegeri-
sche Leitung einer Station oder Einheit, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger für die pfle-
gerische Leitung einer Station oder Einheit, Alten-
pflegerinnen oder Altenpfleger für die pflegerische
Leitung einer Station oder Einheit, Heilerziehungs-
pflegerinnen oder Heilerziehungspfleger für die
pflegerische Leitung einer Station oder Einheit
oder Hebammen oder Entbindungspfleger für die
pflegerische Leitung einer Station oder Einheit, die
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro -
päischen Union oder eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
sind, dürfen die Weiterbildungsbezeichnung nach 
§ 16 Absatz 1 Satz 2 im Geltungsbereich dieser
Verordnung ohne Erlaubnis führen, sofern sie ihre
Berufstätigkeit als vorübergehende und gelegent -
liche Dienstleistung im Sinne des Artikels 57 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union im Geltungsbereich dieser Verordnung aus-
üben.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinschaften“
durch das Wort „Union“ ersetzt.

3. § 22 wird wie folgt gefasst:

„§ 22

Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Ab-
schnitts ist das Regierungspräsidium Stuttgart.“

Artikel 22

Änderung der Weiterbildungsverordnung – Hygiene

Nach § 3 der Weiterbildungsverordnung – Hygiene vom
6. März 2006 (GBl. S. 96) werden folgende §§ 3 a und 
3 b eingefügt:
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„§ 3 a

Anerkennung von ausländischen 
Weiterbildungsnachweisen

(1) Vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 erfüllt eine außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland erworbene abge-
schlossene Weiterbildung die Voraussetzungen des § 3
Absatz 1, wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbildungs-
stands gegeben ist. Der Stand der abgeschlos senen Wei-
terbildung ist als gleichwertig anzusehen, wenn die Wei-
terbildung der Antrag stellenden Person keine wesent -
lichen Unterschiede gegenüber der in dieser Verordnung
geregelten Weiterbildung aufweist. Wesentliche Unter-
schiede im Sinne des Satzes 2 liegen vor, wenn

1. die Weiterbildung sich auf Lernbereiche bezieht, die
sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch
die Weiterbildung nach dieser Verordnung vorge-
schrieben sind,

2. der Beruf der Hygienefachkraft eine oder mehrere re-
glementierte Tätigkeiten umfasst, die im Herkunfts-
staat der Antrag stellenden Person nicht Bestandteil
dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede nicht
durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Berufspraxis als
Hygienefachkraft, unabhängig davon, in welchem Staat
diese erworben wurden, ganz oder teilweise ausgleichen
kann. Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands
nach Satz 1 nicht gegeben oder weist er wesentliche Un-
terschiede auf oder ist eine Prüfung nur mit unangemes-
senem zeitlichem oder sachlichem Aufwand möglich,
weil die erforderlichen Unterlagen oder Nachweise aus
Gründen, die von der Antrag stellenden Person nicht zu
vertreten sind, von dieser nicht vorgelegt werden kön-
nen, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen.
Der Nachweis wird durch das Ablegen einer Eignungs-
prüfung oder das erfolgreiche Absolvieren eines Anpas-
sungslehrgangs nach Absatz 6 erbracht.

(2) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Antrag
stellende Personen, die ihre Weiterbildung in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum abgeschlossen haben und nicht unter Absatz 5 oder
§ 3 b fallen, sowie für Antrag stellende Personen, die
über einen Weiterbildungsnachweis als Hygienefach-
kraft aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Euro -
päischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum (Drittstaat) ist, verfü-
gen, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt wurde.
Zum Ausgleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede haben die Antrag stellenden Personen in einem
Anpassungslehrgang, der die Dauer der regulären Wei-
terbildung nicht übersteigen darf, oder mit einer Eig-
nungsprüfung, die sich auf die festgestellten wesent -

lichen Unterschiede erstrecken, nachzuweisen, dass sie
über die zur Ausübung des Berufs der Hygienefachkraft
in Deutschland erforderlichen Kenntnisse und Fähig -
keiten verfügen. Sie haben das Recht, zwischen dem An-
passungslehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen.
Sowohl beim Bestehen der Eignungsprüfung als auch bei
erfolgreichem Absolvieren des Anpassungslehrgangs
kann auf einen gesonderten Sprachnachweis nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 4 KrPflG verzichtet werden.

(3) Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaatsdiplo-
men, die eine Anerkennung nach § 3 Absatz 1 anstreben,
wird die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 anerkannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem Drittstaat
ausgestellten Weiterbildungsnachweis vorlegt, auf-
grund dessen sie bereits in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum als Hy-
gienefachkraft anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als Hygiene-
fachkraft im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der den
Weiterbildungsnachweis anerkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, der die Weiterbildung anerkannt
hat, diese Berufserfahrung bescheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstands nach
Satz 1 unter Berücksichtigung von Weiterbildungsgän-
gen, die in Drittstaaten durchlaufen wurden, und von Be-
rufserfahrungen, die in Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum erworben wurden, nicht
gegeben oder ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des
Weiterbildungsstands nur mit unangemessenem zeit -
lichem oder sachlichem Aufwand möglich, weil die er-
forderlichen Unterlagen und Nachweise aus Gründen,
die von der Antrag stellenden Person nicht zu vertreten
sind, von dieser nicht vorgelegt werden können, ist ein
gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nach-
weis wird durch das Ablegen einer Prüfung erbracht, die
sich auf die festgestellten und der Antrag stellenden Per-
son mitgeteilten Defizite beschränkt.

(4) Bei Anträgen auf Anerkennung nach § 3 Absatz 1
gelten die dort genannten Voraussetzungen als erfüllt,
wenn aus einem Diplom, das in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum erworben wurde, hervorgeht, dass des-
sen Inhaberin oder Inhaber eine Weiterbildung abge-
schlossen hat, die in diesem Staat für Hygienefachkräfte
erforderlich ist. Diplome im Sinne dieser Verordnung
sind Weiterbildungsnachweise entsprechend Artikel 3
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Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 7. September
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22) in der jeweils gelten-
den Fassung, die bescheinigen, dass das Berufsqualifika-
tionsniveau der Inhaberin oder des Inhabers zumindest
unmittelbar unter dem Niveau nach Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe c Ziffer ii der Richtlinie 2005/36/EG liegt.
Satz 2 gilt auch für einen Weiterbildungsnachweis oder
eine Gesamtheit von Weiterbildungsnachweisen, die von
einer zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat oder
Vertragsstaat ausgestellt wurden, sofern sie eine in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem Vertragsstaat des Abkommens über den Euro pä -
ischen Wirtschaftsraum erworbene abgeschlossene Wei-
terbildung bescheinigen, von diesem Staat als gleich -
wertig anerkannt wurden und in Bezug auf die Auf -
nahme oder Ausübung des Berufs der Hygienefachkraft
dieselben Rechte verleihen oder auf die Ausübung dieses
Berufs vorbereiten. Satz 2 gilt ferner für Berufsqualifika-
tionen, die zwar nicht den Erfordernissen der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaa-
tes oder des Herkunftsvertragsstaates für die Aufnahme
oder Ausübung des Berufs entsprechen, ihrer Inhaberin
oder ihrem Inhaber jedoch erworbene Rechte nach den
dort maßgeblichen Vorschriften verleihen. Antrag stel-
lende Personen mit einem Weiterbildungsnachweis aus
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum haben einen Anpassungslehrgang zu ab-
solvieren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, wenn
die Weiterbildung wesentliche Unterschiede im Sinne des
Absatzes 1 aufweist, die nicht durch eine einschlä gige
Berufserfahrung, unabhängig davon, in welchem Staat
diese erworben wurde, ausgeglichen werden können.

(5) Die Aufnahme und die Ausübung des Berufs der Hy-
gienefachkraft wird Antrag stellenden Personen gestat-
tet, die diesen Beruf in Vollzeit zwei Jahre lang in den
vorhergehenden zehn Jahren in einem anderen Mitglied-
staat oder Vertragsstaat, in dem dieser Beruf nicht regle-
mentiert ist, ausgeübt haben und im Besitz eines oder
mehrerer Befähigungs- oder Weiterbildungsnachweise
sind.

(6) Als Nachweis für den gleichwertigen Kenntnisstand
nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland abgeschlossenen
Weiterbildung gilt ein erfolgreich absolvierter Anpas-
sungslehrgang oder eine bestandene Eignungsprüfung.
Der Anpassungslehrgang ist so zu bemessen, dass er ge-
eignet ist, die bestehenden Qualifikationsunterschiede
auszugleichen. Er darf die Dauer der regulären Weiter-
bildung nicht übersteigen. Die Antrag stellenden Perso-
nen haben das Recht, zwischen dem Anpassungslehr-
gang und der Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der
Eignungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des münd-
lichen und praktischen Teils der staatlichen Prüfung. Die
Eignungsprüfung gilt als bestanden, wenn sowohl der

mündliche als auch der praktische Teil mit der Note
‚ausreichend‘ bewertet wurden. Der Anpassungslehr-
gang gilt als ‚erfolgreich absolviert‘, wenn dies durch 
eine entsprechende Bescheinigung der Einrichtung be-
stätigt wird. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für Antrag
stellende Personen mit Drittstaatsdiplomen, soweit sich
hinsichtlich der Anerkennung von Aus- und Weiterbil-
dungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen
Union eine Gleichstellung ergibt.

(8) Die zuständige Behörde bestätigt der Antrag stellen-
den Person binnen eines Monats den Eingang ihres An-
trags auf Anerkennung nach § 3 Absatz 1 sowie den
Empfang der vorgelegten Unterlagen und teilt ihr gege-
benenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Die zustän -
dige Behörde hat über den Antrag unverzüglich, spätes -
tens jedoch vier Monate nach Einreichung der vollstän-
digen Unterlagen zu entscheiden und ihre Entscheidung
zu begründen. Werden Bescheinigungen und Auskünfte
nach Absatz 3 von der zuständigen Stelle des Herkunfts-
mitgliedstaates oder Herkunftsvertragsstaates eingeholt,
so wird der Ablauf der in Satz 1 genannten Frist bis zum
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Auskünfte eingehen,
längstens bis zum Ablauf von zwei Monaten. Werden
die von der zuständigen Stelle des Herkunftsmitglied-
staates oder Herkunftsvertragsstaates angeforderten Be-
scheinigungen und Auskünfte innerhalb von zwei Mona-
ten nicht zur Verfügung gestellt, kann die Antrag stellen-
de Person sie durch Vorlage einer Bescheinigung über
die Abgabe einer Versicherung an Eides statt gegenüber
der zuständigen Behörde ersetzen. Gegen die Entschei-
dung der zuständigen Behörde steht der Verwaltungs-
rechtsweg nach deutschem Recht offen.

(9) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet mit Ausnahme des § 16 keine An-
wendung.

§ 3 b

Vorübergehende und gelegentliche Dienstleistung

(1) Hygienefachkräfte, die Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind, dürfen die Weiterbildungsbezeichnung
nach § 18 Absatz 1 im Geltungsbereich dieser Verord-
nung ohne Erlaubnis führen, sofern sie ihre Berufstätig-
keit als vorübergehende und gelegentliche Dienst leistung
im Sinne des Artikels 57 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union im Geltungsbereich dieser
Verordnung ausüben.

(2) Für die vorübergehende und gelegentliche Dienstleis -
tung gelten die für den jeweiligen Beruf, der Vorausset-
zung für den Zugang zu der Weiterbildung war, durch
Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen ent-
sprechend.
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(3) Gleiches gilt für Staatsangehörige von Drittstaaten,
soweit sich hinsichtlich der Anerkennung von Weiterbil-
dungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen
Union eine Gleichstellung ergibt.“

Artikel 23

Änderung der Heilerziehungspflegeverordnung

Die Heilerziehungspflegeverordnung vom 13. Juli 2004
(GBl. S. 616), zuletzt geändert durch Artikel 176 der
Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 85), wird
wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Die Fachschulausbildung dauert drei Jahre und
endet mit einer staatlichen Prüfung. Sie besteht
aus theoretischem und praktischem Unterricht
und einer fachpraktischen Ausbildung.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3
und 4.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Aus-
bildungsangeboten, die der Weiterentwicklung
der Heilerziehungspflege unter Berücksichtigung
der berufsfeldspezifischen Anforderungen dienen
sollen, kann von dieser Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung abgewichen werden, sofern das
Ausbildungsziel nicht gefährdet wird. Die Ab -
weichung bedarf der Genehmigung des Sozial -
ministeriums im Einvernehmen mit dem Kultus -
minis terium.“

c) Absatz 5 wird aufgehoben.

2. § 33 a wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“ durch
das Wort „Union“ und die Angabe „50 des Vertra-
ges zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
(EG-Vertrag)“ durch die Angabe „57 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ er-
setzt.

b) In Satz 3 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das
Wort „Union“ ersetzt.

3. § 34 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

b) In Nummer 3 wird der Punkt durch das Wort „und“
ersetzt.

c) Es wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. über die für die Ausübung des Berufs erforder-
lichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt und
dies in geeigneter Weise nachweist.“

4. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Ausbildung die Vorausset-
zungen des § 34 Absatz 1 Nummer 1, wenn die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands gegeben
ist. Der Stand der abgeschlossenen Ausbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Ausbildung
der Antrag stellenden Person keine wesentlichen
Unterschiede gegenüber der in dieser Verordnung
geregelten Ausbildung aufweist. Wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Satzes 2 liegen vor, wenn

1. die Ausbildung sich auf Lernbereiche bezieht,
die sich wesentlich von denen unterscheiden,
die durch die Ausbildung nach dieser Verord-
nung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Heilerziehungspflegerin oder des
Heilerziehungspflegers eine oder mehrere regle-
mentierte Tätigkeiten umfasst, die im Her-
kunftsstaat der Antrag stellenden Person nicht
Bestandteil dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be -
rufs praxis als Heilerziehungspflegerin oder Heiler-
ziehungspfleger, unabhängig davon, in welchem
Staat diese erworben wurden, ganz oder teilweise
ausgleichen kann. Ist die Gleichwertigkeit des Aus-
bildungsstands nach Satz 1 nicht gegeben oder weist
er wesentliche Unterschiede auf oder ist eine Prü-
fung nur mit unangemessenem zeitlichem oder
sach lichem Aufwand möglich, weil die erforder -
lichen Unterlagen oder Nachweise aus Gründen, die
von der Antrag stellenden Person nicht zu vertreten
sind, von dieser nicht vorgelegt werden können, ist
ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen.
Der Nachweis wird durch das Ablegen einer Eig-
nungsprüfung oder das erfolgreiche Absolvieren
eines Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 erbracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Ausbildung
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum abgeschlossen
haben und nicht unter Absatz 4 oder § 37 fallen,
sowie für Antrag stellende Personen, die über einen
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Ausbildungsnachweis als Heilerziehungspflegerin
oder Heilerziehungspfleger aus einem Staat, der
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum (Drittstaat) ist, verfügen,
der in einem anderen Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt
wurde. Zum Ausgleich der festgestellten wesent -
lichen Unterschiede haben die Antrag stellenden
Personen in einem Anpassungslehrgang, der die
Dauer der regulären Ausbildung nicht übersteigen
darf, oder einer Eignungsprüfung, die sich auf 
die festgestellten wesentlichen Unterschiede er-
strecken, nachzuweisen, dass sie über die zur Aus-
übung des Berufs der Heilerziehungspflegerin oder
des Heilerziehungspflegers in Deutschland erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Sie haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen. So-
wohl beim Bestehen der Eignungsprüfung als auch
bei erfolgreichem Absolvieren des Anpassungs-
lehrgangs kann auf einen gesonderten Sprachnach-
weis nach § 34 Absatz 1 Nummer 4 verzichtet wer-
den.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 33 Absatz 1
anstreben, wird die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 aner-
kannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem Dritt-
staat ausgestellten Ausbildungsnachweis vorlegt,
aufgrund dessen sie bereits in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europä ischen Wirt-
schaftsraum als Heilerziehungs pflegerin oder
Heilerziehungspfleger anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungs-
pfleger im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union oder Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der den Ausbildungsnachweis an-
erkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum, der die Ausbildung
anerkannt hat, diese Berufserfahrung beschei-
nigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Ausbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-

staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstands nur mit unangemessenem zeitlichem
oder sachlichem Aufwand möglich, weil die erfor-
derlichen Unterlagen und Nachweise aus Gründen,
die von der Antrag stellenden Person nicht zu ver-
treten sind, von dieser nicht vorgelegt werden kön-
nen, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzu-
weisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 und 3 wird das Wort „Gemeinschaft“
jeweils durch das Wort „Union“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Ausbil-
dungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Ausbildung wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Absatzes 1 aufweist,
die nicht durch eine einschlägige Berufserfah-
rung, unabhängig davon, in welchem Staat
diese erworben wurde, ausgeglichen werden
können.“

dd) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kennt-
nisstand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland ab-
geschlossenen Ausbildung gilt ein erfolgreich ab-
solvierter Anpassungslehrgang oder eine bestan -
dene Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang
ist so zu bemessen, dass er geeignet ist, die be -
stehenden Qualifikationsunterschiede auszugleichen.
Er darf die Dauer der regulären Ausbildung nicht
übersteigen. Die Antrag stellenden Personen haben
das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und
der Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der
Eignungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der prakti-
sche Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wur-
den. Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich
absolviert‘, wenn dies durch eine entsprechende
Bescheinigung der Einrichtung bestätigt wird. Ab-
satz 1a Satz 4 gilt entsprechend.“

f) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
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de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

g) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

5. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro -
päischen Union oder eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die zur Ausübung des Berufs der Heiler -
ziehungspflegerin oder des Heilerziehungspflegers
in einem anderen Mitgliedstaats oder Vertragsstaat
aufgrund einer nach deutschen Rechtsvorschriften
abgeschlossenen Ausbildung oder aufgrund eines
den Anforderungen des § 36 Absatz 3 entsprechen-
den Ausbildungsnachweises berechtigt und

1. in ihrem Herkunftsstaat niedergelassen sind
oder,

2. wenn der Beruf der Heilerziehungspflegerin
oder des Heilerziehungspflegers im Nieder -
lassungsmitgliedstaat oder Niederlassungsver-
tragsstaat nicht reglementiert ist, diesen Beruf
während der vorhergehenden zehn Jahre min -
des tens zwei Jahre im Niederlassungsmitglied-
staat oder Niederlassungsvertragsstaat ausge -
übt haben und

3. über die zur Ausübung dieses Berufs erforder -
lichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen,

dürfen als Dienstleistungserbringerinnen oder
Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 57
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä -
ischen Union vorübergehend und gelegentlich
ihren Beruf im Geltungsbereich dieser Verord-
nung ausüben.“

b) In Absatz 3 und 4 wird das Wort „Gemeinschaft“
jeweils durch das Wort „Union“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Nummer 3 werden nach dem Wort
„Mitgliedstaat“ die Wörter „oder Vertragsstaat“
eingefügt.

Artikel 24

Änderung der Jugend- und Heimerzieherverordnung

Die Jugend- und Heimerzieherverordnung vom 13. Juli
2004 (GBl. S. 596), zuletzt geändert durch Artikel 175
der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 85),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Die Fachschulausbildung dauert drei Jahre und
endet mit einer staatlichen Prüfung. Sie besteht
aus theoretischem und praktischem Unterricht
und einer fachpraktischen Ausbildung.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Ausbil-
dungsangeboten, die der Weiterentwicklung der
Sozialpädagogik, Schwerpunkt Jugend- und Heim -
erziehung unter Berücksichtigung der berufsfeld-
spezifischen Anforderungen dienen sollen, kann
von dieser Ausbildungs- und Prüfungsordnung ab-
gewichen werden, sofern das Ausbildungsziel nicht
gefährdet wird. Die Abweichung bedarf der Ge-
nehmigung des Sozialministeriums im Einverneh-
men mit dem Kultusministerium.“

c) Absatz 5 wird aufgehoben.

2. § 32 a wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“ durch
das Wort „Union“ und die Angabe „50 des Vertra-
ges zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
(EG-Vertrag)“ durch die Angabe „57 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ er-
setzt.

b) In Satz 3 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das
Wort „Union“ ersetzt.

3. § 33 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

b) In Nummer 3 wird der Punkt durch das Wort „und“
ersetzt.

c) Es wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. über die für die Ausübung des Berufs erforder-
lichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt und
dies in geeigneter Weise nachweist.“

4. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland er -
worbene abgeschlossene Ausbildung die Voraus-
setzungen des § 33 Absatz 1 Nummer 1, wenn die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands gegeben
ist. Der Stand der abgeschlossenen Ausbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Ausbildung
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der Antrag stellenden Person keine wesentlichen
Unterschiede gegenüber der in dieser Verordnung
geregelten Ausbildung aufweist. Wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Satzes 2 liegen vor, wenn

1. die Ausbildung sich auf Lernbereiche bezieht,
die sich wesentlich von denen unterscheiden,
die durch die Ausbildung nach dieser Verord-
nung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Erzieherin mit Schwerpunkt Ju-
gend- und Heimerziehung oder des Erziehers mit
Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung eine
oder mehrere reglementierte Tätigkeiten umfasst,
die im Herkunftsstaat der Antrag stellenden Per-
son nicht Bestandteil dieses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Erzieherin mit Schwerpunkt Jugend-
und Heimerziehung oder Erzieher mit Schwer-
punkt Jugend- und Heimerziehung, unabhängig 
davon, in welchem Staat diese erworben wurden,
ganz oder teilweise ausgleichen kann. Ist die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands nach Satz 1
nicht gegeben oder weist er wesentliche Unter-
schiede auf oder ist eine Prüfung nur mit unange-
messenem zeitlichem oder sachlichem Aufwand
möglich, weil die erforderlichen Unterlagen oder
Nachweise aus Gründen, die von der Antrag stel-
lenden Person nicht zu vertreten sind, von dieser
nicht vorgelegt werden können, ist ein gleichwer -
tiger Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nachweis
wird durch das Ablegen einer Eignungsprüfung
oder das erfolgreiche Absolvieren eines Anpas-
sungslehrgangs nach Absatz 5 erbracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Ausbildung
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum abgeschlossen
haben und nicht unter Absatz 4 oder § 36 fallen,
sowie für Antrag stellende Personen, die über einen
Ausbildungsnachweis als Erzieherin mit Schwer-
punkt Jugend- und Heimerziehung oder Erzieher
mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung aus
einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europä -
ischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum (Dritt-
staat) ist, verfügen, der in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt wurde. Zum Ausgleich der
festgestellten wesentlichen Unterschiede haben die
Antrag stellenden Personen in einem Anpassungs-
lehrgang, der die Dauer der regulären Ausbildung

nicht übersteigen darf, oder einer Eignungsprü-
fung, die sich auf die festgestellten wesentlichen
Unterschiede erstrecken, nachzuweisen, dass sie
über die zur Ausübung des Berufs der Erzieherin
mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung oder
des Erziehers mit Schwerpunkt Jugend- und Heim -
erziehung in Deutschland erforderlichen Kenntnis-
se und Fähigkeiten verfügen. Sie haben das Recht,
zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eig-
nungsprüfung zu wählen. Sowohl beim Bestehen
der Eignungsprüfung als auch bei erfolgreichem
Absolvieren des Anpassungslehrgangs kann auf 
einen gesonderten Sprachnachweis nach § 33 Ab-
satz 1 Nummer 4 verzichtet werden.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1
anstreben, wird die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 aner-
kannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem Dritt-
staat ausgestellten Ausbildungsnachweis vorlegt,
aufgrund dessen sie bereits in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum als Erzieherin mit Schwerpunkt Ju-
gend- und Heimerziehung oder Erzieher mit
Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung aner-
kannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als Er-
zieherin mit Schwerpunkt Jugend- und Heimer-
ziehung oder Erzieher mit Schwerpunkt Jugend-
und Heimerziehung im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum, der den Ausbildungs-
nachweis anerkannt hat, verfügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro -
päischen Wirtschaftsraum, der die Ausbildung
anerkannt hat, diese Berufserfahrung bescheinigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Ausbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstands nur mit unangemessenem zeitlichem
oder sachlichem Aufwand möglich, weil die erfor-
derlichen Unterlagen und Nachweise aus Gründen,
die von der Antrag stellenden Person nicht zu ver-
treten sind, von dieser nicht vorgelegt werden kön-
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nen, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzu-
weisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 und 3 wird das Wort „Gemeinschaft“
jeweils durch das Wort „Union“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Ausbil-
dungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Ausbildung wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Absatzes 1 aufweist,
die nicht durch eine einschlägige Berufserfah-
rung, unabhängig davon, in welchem Staat
diese erworben wurde, ausgeglichen werden
können.“

dd) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kennt-
nisstand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland ab-
geschlossenen Ausbildung gilt ein erfolgreich ab-
solvierter Anpassungslehrgang oder eine bestan -
dene Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang ist
so zu bemessen, dass er geeignet ist, die bestehen-
den Qualifikationsunterschiede auszugleichen. Er
darf die Dauer der regulären Ausbildung nicht
übersteigen. Die Antrag stellenden Personen haben
das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und
der Eignungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der
Eignungsprüfung erstreckt sich auf den Inhalt des
mündlichen und praktischen Teils der staatlichen
Prüfung. Die Eignungsprüfung gilt als bestanden,
wenn sowohl der mündliche als auch der prakti-
sche Teil mit der Note ‚ausreichend‘ bewertet wur-
den. Der Anpassungslehrgang gilt als ‚erfolgreich
absolviert‘, wenn dies durch eine entsprechende
Bescheinigung der Einrichtung bestätigt wird. Ab-
satz 1a Satz 4 gilt entsprechend.“

f) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

g) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

5. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die zur Ausübung des Berufs der Erzieherin
mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung
oder des Erziehers mit Schwerpunkt Jugend- und
Heim erziehung in einem anderen Mitgliedstaats
oder Vertragsstaat aufgrund einer nach deutschen
Rechtsvorschriften abgeschlossenen Ausbildung
oder aufgrund eines den Anforderungen des § 35
Absatz 3 entsprechenden Ausbildungsnachweises
berechtigt und

1. in ihrem Herkunftsstaat niedergelassen sind
oder,

2. wenn der Beruf der Erzieherin mit Schwerpunkt
Jugend- und Heimerziehung oder des Erziehers
mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung
im Niederlassungsmitgliedstaat oder Niederlas-
sungsvertragsstaat nicht reglementiert ist, diesen
Beruf während der vorhergehenden zehn Jahre
mindestens zwei Jahre im Niederlassungsmit-
gliedstaat oder Niederlassungsvertragsstaat aus-
geübt haben und

3. über die zur Ausübung dieses Berufs erforder -
lichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen,

dürfen als Dienstleistungserbringerinnen oder
Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 57
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä -
ischen Union vorübergehend und gelegentlich
ihren Beruf im Geltungsbereich dieser Verordnung
ausüben.“

b) In Absatz 3 und 4 wird das Wort „Gemeinschaft“
jeweils durch das Wort „Union“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Nummer 3 werden nach dem Wort
„Mitgliedstaat“ die Wörter „oder Vertragsstaat“
eingefügt.

Artikel 25

Änderung der Heilpädagogenverordnung

Die Heilpädagogenverordnung vom 13. Juli 2004 (GBl.
S. 636), zuletzt geändert durch Artikel 177 der Verord-
nung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 85), wird wie
folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Ausbildung dauert eineinhalb Jahre und endet
mit einer staatlichen Prüfung.“
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b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Ausbil-
dungsangeboten, die der Weiterentwicklung der
Heilpädagogik unter Berücksichtigung der berufs-
feldspezifischen Anforderungen dienen sollen,
kann von dieser Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung abgewichen werden, sofern das Ausbildungs-
ziel nicht gefährdet wird. Die Abweichung bedarf
der Genehmigung des Sozialministeriums im Ein-
vernehmen mit dem Kultusministerium.“

c) Absatz 5 wird aufgehoben.

2. § 20 a wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort „Gemeinschaft“ durch
das Wort „Union“ und die Angabe „50 des Vertra-
ges zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
(EG-Vertrag)“ durch die Angabe „57 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ er-
setzt.

b) In Satz 3 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das
Wort „Union“ ersetzt.

3. § 21 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

b) In Nummer 3 wird der Punkt durch das Wort „und“
ersetzt.

c) Es wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. über die für die Ausübung des Berufs erforder-
lichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt und
dies in geeigneter Weise nachweist.“

4. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 erfüllt eine
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erwor-
bene abgeschlossene Ausbildung die Vorausset-
zungen des § 21 Absatz 1 Nummer 1, wenn die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands gegeben
ist. Der Stand der abgeschlossenen Ausbildung ist
als gleichwertig anzusehen, wenn die Ausbildung
der Antrag stellenden Person keine wesentlichen
Unterschiede gegenüber der in dieser Verordnung
geregelten Ausbildung aufweist. Wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Satzes 2 liegen vor, wenn

1. die Ausbildung sich auf Lernbereiche bezieht,
die sich wesentlich von denen unterscheiden,
die durch die Ausbildung nach dieser Verord-
nung vorgeschrieben sind,

2. der Beruf der Heilpädagogin oder des Heil-
pädagogen eine oder mehrere reglementierte

Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat der
Antrag stellenden Person nicht Bestandteil die-
ses Berufs sind,

und die Antrag stellende Person diese Unterschiede
nicht durch Kenntnisse, die im Rahmen ihrer Be-
rufspraxis als Heilpädagogin oder Heilpädagoge,
unabhängig davon, in welchem Staat diese erwor-
ben wurden, ganz oder teilweise ausgleichen kann.
Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands
nach Satz 1 nicht gegeben oder weist er wesent -
liche Unterschiede auf oder ist eine Prüfung nur
mit unangemessenem zeitlichem oder sachlichem
Aufwand möglich, weil die erforderlichen Unter -
lagen oder Nachweise aus Gründen, die von der
Antrag stellenden Person nicht zu vertreten sind,
von dieser nicht vorgelegt werden können, ist ein
gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen. Der
Nachweis wird durch das Ablegen einer Eignungs-
prüfung oder das erfolgreiche Absolvieren eines
Anpassungslehrgangs nach Absatz 5 erbracht.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Absatz 1 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für Antrag stellende Personen, die ihre Ausbildung
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum abgeschlossen
haben und nicht unter Absatz 4 oder § 24 fallen,
sowie für Antrag stellende Personen, die über einen
Ausbildungsnachweis als Heilpädagogin oder Heil-
pädagoge aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(Drittstaat) ist, verfügen, der in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt wurde. Zum Ausgleich der
festgestellten wesentlichen Unterschiede haben die
Antrag stellenden Personen in einem Anpassungs-
lehrgang, der die Dauer der regulären Ausbildung
nicht übersteigen darf, oder einer Eignungsprü-
fung, die sich auf die festgestellten wesentlichen
Unterschiede erstrecken, nachzuweisen, dass sie
über die zur Ausübung des Berufs der Heilpädago-
gin oder des Heilpädagogen in Deutschland erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Sie haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen. So-
wohl beim Bestehen der Eignungsprüfung als auch
bei erfolgreichem Absolvieren des Anpassungs-
lehrgangs kann auf einen gesonderten Sprachnach-
weis nach § 21 Absatz 1 Nummer 4 verzichtet wer-
den.“

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Bei Antrag stellenden Personen mit Drittstaats -
diplomen, die eine Erlaubnis nach § 20 Absatz 1
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anstreben, wird die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstands im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 aner-
kannt, wenn

1. die Antrag stellende Person einen in einem Dritt-
staat ausgestellten Ausbildungsnachweis vorlegt,
aufgrund dessen sie bereits in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum als Heilpädagogin oder Heilpädago-
ge anerkannt wurde,

2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als
Heilpädagogin oder Heilpädagoge im Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, der
den Ausbildungsnachweis anerkannt hat, ver-
fügt und

3. der Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, der die Ausbildung
anerkannt hat, diese Berufserfahrung beschei-
nigt.

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstands
nach Satz 1 unter Berücksichtigung von Ausbil-
dungsgängen, die in Drittstaaten durchlaufen wur-
den, und von Berufserfahrungen, die in Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, nicht gegeben oder
ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstands nur mit unangemessenem zeitlichem
oder sachlichem Aufwand möglich, weil die erfor-
derlichen Unterlagen und Nachweise aus Gründen,
die von der Antrag stellenden Person nicht zu ver-
treten sind, von dieser nicht vorgelegt werden kön-
nen, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzu-
weisen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 und 3 wird das Wort „Gemeinschaft“
jeweils durch das Wort „Union“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „nach dortigem
Recht“ gestrichen.

cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Antrag stellende Personen mit einem Aus -
bildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben einen Anpassungslehrgang
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung ab-
zulegen, wenn die Ausbildung wesentliche Un-
terschiede im Sinne des Absatzes 1 aufweist,
die nicht durch eine einschlägige Berufserfah-
rung, unabhängig davon, in welchem Staat

diese erworben wurde, ausgeglichen werden
können.“

dd) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Als Nachweis für den gleichwertigen Kenntnis-
stand nach Absatz 1 Satz 4 der im Ausland abge-
schlossenen Ausbildung gilt ein erfolgreich absol-
vierter Anpassungslehrgang oder eine bestan dene
Eignungsprüfung. Der Anpassungslehrgang ist so zu
bemessen, dass er geeignet ist, die be stehenden Qua-
lifikationsunterschiede auszugleichen. Er darf die
Dauer der regulären Ausbildung nicht übersteigen.
Die Antrag stellenden Personen haben das Recht,
zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eig-
nungsprüfung zu wählen. Der Inhalt der Eignungs-
prüfung erstreckt sich auf den Inhalt des mündlichen
und praktischen Teils der staatlichen Prüfung. Die
Eignungsprüfung gilt als bestanden, wenn sowohl der
mündliche als auch der praktische Teil mit der Note
‚ausreichend‘ bewertet wurden. Der Anpassungslehr-
gang gilt als ‚erfolgreich absolviert‘, wenn dies durch
eine entsprechende Bescheinigung der Einrichtung
bestätigt wird. Absatz 1a Satz 4 gilt entsprechend.“

f) In Absatz 6 werden die Wörter „Staatsangehörige
aus Drittstaaten“ durch die Wörter „Antrag stellen-
de Personen mit Drittstaatsdiplomen“ und das Wort
„Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

g) Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16
keine Anwendung.“

5. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro -
päischen Union oder eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
die zur Ausübung des Berufs der Heilpädagogin
oder des Heilpädagogen in einem anderen Mitglied-
staats oder Vertragsstaat aufgrund einer nach deut-
schen Rechtsvorschriften abgeschlossenen Ausbil-
dung oder aufgrund eines den Anforderungen des 
§ 23 Absatz 3 entsprechenden Ausbildungsnachwei-
ses berechtigt und

1. in ihrem Herkunftsstaat niedergelassen sind oder,

2. wenn der Beruf der Heilpädagogin oder des Heil-
pädagogen im Niederlassungsmitgliedstaat oder
Niederlassungsvertragsstaat nicht reglementiert
ist, diesen Beruf während der vorhergehenden
zehn Jahre min des tens zwei Jahre im Niederlas-
sungsmitgliedstaat oder Niederlassungsvertrags-
staat ausgeübt haben und
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3. über die zur Ausübung dieses Berufs erforder -
lichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen,

dürfen als Dienstleistungserbringerinnen oder
Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 57
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä -
ischen Union vorübergehend und gelegentlich
ihren Beruf im Geltungsbereich dieser Verord-
nung ausüben.“

b) In Absatz 3 und 4 wird das Wort „Gemeinschaft“
jeweils durch das Wort „Union“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Nummer 3 werden nach dem Wort
„Mitgliedstaat“ die Wörter „oder Vertragsstaat“
eingefügt.

Artikel 26

Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes

In § 36 a des Heilberufe-Kammergesetzes in der Fassung
vom 16. März 1995 (GBl. S. 314), eingefügt durch Ar -
tikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2007 (GBl. S. 473,
474), wird folgender Absatz 10 angefügt:

„(10) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-
Württemberg findet keine Anwendung.“

Artikel 27

Änderung der EU-EWR-Lehrerverordnung

§ 1 der EU-EWR-Lehrerverordnung vom 15. August 1996
(GBl. S. 564), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
30. September 2007 (GBl. S. 483), wird wie folgt geändert:

1. Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:

„(6) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Ba -
den-Württemberg findet mit Ausnahme des § 16 keine
Anwendung.“

2. Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

Artikel 28

Gesetz über die Beratung zur Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen 

(Anerkennungsberatungsgesetz)

§ 1

Beratungsanspruch

(1) Inhaberinnen und Inhaber ausländischer Berufsquali-
fikationen haben einen Anspruch auf Beratung, wenn sie

1. ihren Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg haben
oder

2. darlegen, in Baden-Württemberg eine ihren im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikationen entsprechende
Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen.

Beratungsansprüche nach anderen Rechtsvorschriften
bleiben unberührt.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 umfasst die Beratung
über die Festlegung des Referenzberufs und über die 
für die Feststellung der Gleichwertigkeit zuständige Stel-
le sowie allgemeine Hinweise zu den Voraussetzungen
der Gleichwertigkeit, zu den vorzulegenden Unterlagen,
zum Verfahren und zu Möglichkeiten, Ausgleichsmaß-
nahmen zu absolvieren. Er erstreckt sich auf bundes-
rechtlich und landesrechtlich geregelte Berufe.

(3) Die Durchführung dieses Gesetzes ist Aufgabe des
Integrationsministeriums. Es kann sich hierzu privater
oder öffentlicher Träger bedienen.

§ 2

Evaluation und Bericht

(1) Die Landesregierung überprüft nach Ablauf von vier
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes seine Anwen-
dung und Auswirkungen.

(2) Über das Ergebnis ist dem Landtag zu berichten.

Artikel 29

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 1 § 6 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3 und 4, 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und 4 sowie Absatz 3 und 4 tritt am
1. April 2014 in Kraft.

(3) Artikel 6 Nummer 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2017 außer Kraft.
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